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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Öffentliche Finanzen

Jahresrückblick 2020: Öffentliche Finanzen

Im Jahr 2020 wurde in den Medien im Verhältnis zu anderen Themen deutlich weniger
über den Themenbereich «Öffentliche Finanzen» berichtet als in den Jahren 2017 bis
2019. Dies lag jedoch nicht am Unterthema «Finanzlage», im Gegenteil: 2020 wurde
häufiger über das Budget, die Staatsrechnung oder die öffentlichen Finanzen diskutiert
als im Vorjahr. Grund dafür war die Corona-Pandemie, die bei den Medien das
Interesse an der Frage weckte, wie es ob der Pandemie um die Bundesfinanzen stehe.
Diese Frage war durchaus berechtigt, zumal die Massnahmen zur Bekämpfung der
Pandemie sowohl einnahmen- als auch ausgabenseitig grosse Konsequenzen nach sich
zogen. Die hohen Ausgaben kündigten sich bereits im März 2020 an, als der Bundesrat
dem Parlament in zwei Nachmeldungen zum ersten Nachtragskredit CHF 41.9 Mrd. als
Verpflichtungskredite für die Corona-Soforthilfe für Unternehmen sowie CHF 15.3 Mrd.
als Nachtragskredite beantragte. Hinzu kamen im zweiten Nachtragskredit im Mai 2020
noch einmal CHF 14.9 Mrd., womit der Bundesrat mehr als CHF 30 Mrd. zur Bekämpfung
der Pandemie und ihrer Auswirkungen einzusetzen plante.
Auch die Einnahmen des Bundes litten mehrfach unter Corona: Der
Wirtschaftseinbruch führte zu einer Reduktion des Konsums und dadurch zu einem
Mehrwertsteuerausfall, die steigende Arbeitslosigkeit sowie die Lohnreduktion durch
Kurzarbeit führten zu einer Reduktion der Erträge der Einkommenssteuer, tiefere
Gewinne und Konkurse von Unternehmen führten zu tieferen Unternehmenssteuern
und die Möglichkeit, Steuerzahlungen im Jahr 2020 zinslos aufzuschieben, führte in
mehreren Bereichen zu Steuerausfällen. Zwar war unklar, wie hoch diese Steuerausfälle
schlussendlich sein würden, die FK-NR rechnete aber während des ersten Lockdowns
mit Ausfällen in der Höhe von CHF 6 bis 8 Mrd. Zusammengenommen ergaben die
höheren Ausgaben und tieferen Einnahmen ein erwartetes Defizit von CHF 30 bis 40
Mrd. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 hatte der Bund einen Überschuss von CHF 3 Mrd.
erwirtschaftet. Die Gesamtleistung des Bundes im Rahmen der Corona-Krise über die
nächsten Jahre hinweg schätzte Finanzminister Maurer im April 2020 gar auf CHF 70 bis
CHF 80 Mrd. – sie entspräche damit ungefähr den Bundesausgaben eines Jahres. 
Zwar gab es Mitte August 2020 eine zeitweise Entwarnung, als der Bundesrat im
Nachtrag IIb ankündigte, dass ein Teil der bereits veranschlagten CHF 31 Mrd. nicht
ausgeschöpft werden müsse: Insgesamt fielen «nur» ausserordentliche Ausgaben von
CHF 17.8 Mrd. an. Jedoch zeigte sich zu demselben Zeitpunkt auch, dass die
Fiskaleinnahmen im ersten Halbjahr 2020 um fast 1.3 Mrd. tiefer lagen als im gleichen
Zeitraum 2019. In der Folge gelang es dem Bundesrat aber, die erwarteten Corona-
bedingten Mehrkosten für das Jahr 2021 im ordentlichen Voranschlag unterzubringen,
ohne dabei die Schuldenbremse auszureizen. Wie Bundesrat Maurer aber bereits zu
diesem Zeitpunkt betont hatte, waren diese positiven Meldungen unter anderem von
der weiteren Entwicklung der Pandemie abhängig, und so machte die zweite Welle dem
Finanzminister noch einmal einen Strich durch die Rechnung: Im September 2020
beantragte der Bundesrat dem Parlament in einer Nachmeldung zum Voranschlag 2021
noch einmal CHF 1.4 Mrd. zur Bekämpfung der Auswirkungen der Pandemie, bewegte
sich aber auch damit noch immer im Rahmen des von der Schuldenbremse Erlaubten.
Dass die Schweiz 2020 ein Defizit machen würde, stand ob der grossen Hilfspakete des
Bundesrates ausser Frage. Diskutiert wurde in den Medien aber die Frage, wie dieses
Defizit verbucht und anschliessend abgebaut werden soll. Sollten die
ausserordentlichen Corona-Ausgaben auf das Amortisationskonto der Schuldenbremse
gebucht werden oder sollten sie an der Schuldenbremse vorbeigeschleust werden, wie
eine 19-zu-5-Mehrheit der FK-NR (Mo. 20.3470) forderte? Einig war man sich
mehrheitlich, dass eine Kompensation in den nächsten sechs Jahren, wie es die
aktuelle Regelung bei einer Buchung auf das Amortisationskonto verlangen würde, kaum
möglich wäre. Stattdessen wurde darüber diskutiert, ob die Schulden innert 10, 20 oder
30 Jahren oder gar ohne zeitliche Zielvorgabe zurückgezahlt werden sollen.
Vorgeschlagen wurde auch, den Schuldenabbau durch zusätzliche Einnahmen, zum
Beispiel durch die fixe Zuweisung des Gewinnanteils des Bundes an den Einnahmen der
SNB, zu beschleunigen (Motion der WAK-NR: Mo. 20.3450). 

Abgesehen von Corona lief 2020 insbesondere im Bereich der «Direkten Steuern»
einiges. Dass der Themenbereich verglichen mit den Jahren 2017 bis 2019 deutlich

BERICHT
DATUM: 31.12.2020
ANJA HEIDELBERGER

01.01.65 - 01.01.21 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



weniger mediale Aufmerksamkeit generierte, liegt an den Abstimmungen über die sehr
umstrittenen Revisionen der Unternehmenssteuern in den vergangenen Jahren (2017:
USR III, 2019: STAF). Im Jahr 2020 stand hingegen zu den direkten Bundessteuern «nur»
das Referendum gegen die steuerliche Berücksichtigung der
Kinderdrittbetreuungskosten an, das deutlich weniger Aufmerksamkeit generierte. Hier
hatte das Parlament das ursprüngliche Anliegen der Vorlage, den Drittbetreuungsabzug
von CH 10'000 auf CHF 25'000 zu erhöhen, um eine Erhöhung des Kinderabzugs von
CHF 6'500 auf CHF 10'000 ergänzt. Dagegen hatten SP und Grüne das Referendum
ergriffen, weil sie die hohen Kosten dieser Massnahme, das fehlende Geld für andere
Projekte und den einseitigen Nutzen der Erhöhung des Kinderabzugs für die
Gutverdienenden kritisierten. Die Befürworterinnen und Befürworter der Änderung
warben hingegen damit, dass die Vorlage Mittelstand und Familien entlaste. Mit 63.2
Prozent Nein-Stimmen lehnten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Änderung
eher überraschend ab. 
Daneben wurde im Themenbereich «Direkte Steuern» einmal mehr über die
Abschaffung der Heiratsstrafe und damit verbunden über die Volksinitiative «Für Ehe
und Familie – gegen die Heiratsstrafe» der CVP diskutiert. Nachdem das Bundesgericht
die Abstimmung zur CVP-Initiative im April 2019 annulliert hatte, reichte das
Initiativkomitee im Februar 2020 – auch auf Anraten von CVP-Präsident Gerhard Pfister
– die von 14 der 15 Mitgliedern unterzeichnete Rückzugserklärung bei der Bundeskanzlei
ein. Eine Beschwerde des Vereins Human Life, der sich mit Verweis auf ein
Rechtsgutachten gegen den Rückzug wehrte, lehnte das Bundesgericht im Oktober
2020 ab.
Darüber hinaus bereinigte das Parlament das Bundesgesetz über die steuerliche
Behandlung finanzieller Sanktionen, welches entsprechend einer Motion Luginbühl
(bdp, BE; Mo.14.3450) die Steuerabzüge von Bussen mit Strafzweck sowie von
Bestechungszahlungen an Private und Aufwendungen zur Ermöglichung von Straftaten
streichen wollte. Das Parlament entschied sich jedoch, vom Ausland verhängte Bussen
weiterhin steuerlich abzugsfähig zu machen, sofern die Sanktionen gegen den
schweizerischen Ordre public verstossen oder wenn das Unternehmen glaubhaft
darlegen kann, dass es «alles Zumutbare unternommen hat, um sich [nach
ausländischem Recht] rechtskonform zu verhalten».

Nicht zuletzt präsentierte der Bundesrat verschiedene neue Reformprojekte, unter
anderem das Bundesgesetz über administrative Erleichterungen und die Entlastung des
Bundeshaushalts, dessen Ziel die Entlastung des Bundeshaushalts durch verschiedene
strukturelle Reformen in der Bundesverwaltung ist. Bereits ein erstes Mal im Parlament
behandelt wurden das Bundesgesetz über elektronische Verfahren im Steuerbereich
sowie die Botschaft zur Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern»
der SP, welche der Bundesrat zuvor zur Ablehnung empfohlen hatte. Anträge auf
Erarbeitung eines direkten Gegenentwurfs sowie auf Annahme der Initiative wurden
abgelehnt. Auch im Bereich indirekte Steuern sorgte ein neues Initiativprojekt für
einiges mediales Aufsehen, nämlich die Volksinitiative «Mikrosteuer auf dem
bargeldlosen Zahlungsverkehr». Die Initiative will jede Belastung und Gutschrift des
bargeldlosen Zahlungsverkehrs anfänglich mit 0.05 Promille belasten und dafür die
Mehrwertsteuer, die direkte Bundessteuer sowie die Stempelabgabe abschaffen. Das
Komitee begann im Februar 2020 mit der Unterschriftensammlung.

Ein Novum bei den Voranschlägen gab es Corona-bedingt im Jahr 2020 ebenfalls: Im
November erarbeitete die FK-NR aufgrund einer parlamentarischen Initiative (Pa.Iv.
20.481) einen Übergangs- oder Notvoranschlag für das Jahr 2021. Dieser stützte sich
auf die bundesrätliche Botschaft und die Mehrheitsentscheide der Kommissionen und
sollte zur Anwendung kommen, falls das Parlament bis Ende Jahr kein Budget
verabschieden konnte. Soweit kam es jedoch nicht: Nach langwierigen Debatten
verabschiedeten National- und Ständerat Mitte Dezember den ordentlichen
Voranschlag 2021. 1
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Direkte Steuern

In der Frühjahrssession 2020 trat das Parlament an, um das Bundesgesetz über die
steuerliche Behandlung finanzieller Sanktionen zu bereinigen. Im Nationalrat wehrte
sich eine Minderheit Birrer-Heimo (sp, LU) noch ein letztes Mal gegen die Schaffung
einer Unterscheidung zwischen inländischen und ausländischen Sachverhalten im
Steuergesetz und gegen das damit einhergehende Zeichen, das man gemäss der
Minderheitensprecherin setze, wonach geschäftsmässig begründete Bussen in Ordnung
wären. Auch Finanzminister Maurer kritisierte das Gesetz noch einmal und verwies auf
das Konfliktpotenzial mit der Bundesverfassung, dadurch dass inländische und
ausländische Bussen nicht gleich behandelt würden, sowie auf die schwierige Aufgabe
für die Steuerbehörden der Kantone, die plötzlich zu einem «Richter, der eigentlich
auch ein Stück weit internationales Recht beurteilen muss» gemacht würden. Für die
Kommission verteidigte Beat Walti (fdp, ZH) die Vorlage: Die Messlatte für einen Abzug
von finanziellen Sanktionen als geschäftsmässig begründeten Aufwand liege sehr hoch;
die Regelung entspreche einer Härtefallklausel. Zudem könnten die kantonalen
Behörden notfalls auch die Gerichte anrufen. Mit 108 zu 86 Stimmen sprach sich der
Nationalrat schliesslich für das neue Gesetz aus; die geschlossen stimmenden SP-,
Grünen- und GLP-Fraktionen sowie die drei Mitglieder der EVP lehnten es ab. Inhaltlich
war das Gesetz somit bereinigt, abgeschlossen werden konnte es jedoch noch nicht:
Die für die dritte Sessionswoche geplanten Schlussabstimmungen konnten aufgrund
des Sessionsabbruchs nicht stattfinden. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.03.2020
ANJA HEIDELBERGER

Marco Romano (cvp, TI) beantragte in einer parlamentarischen Initiative, die
Verjährungsfrist von Steuerhinterziehung im DBG, StHG und im VStG temporär von
zehn (DBG, StHG) respektive fünf Jahren (VStG) auf ein Jahr zu verkürzen. Die
Massnahme solle zwei Jahre gültig sein. Dies ermögliche es dem Bund und den
Kantonen in der wegen der Corona-Krise aussergewöhnlichen Situation, den kurz- und
mittelfristig erwarteten drastischen Steuerrückgang auszugleichen, indem die
Bürgerinnen und Bürger veranlasst würden, bisher nicht gemeldete Vermögenswerte
mit den entsprechenden Zinsen, Erbschaften oder Schenkungen offenzulegen, erklärte
der Initiant. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.05.2020
ANJA HEIDELBERGER

Fabio Regazzi (cvp, TI) schlug vor, den durch die Corona-Krise gebeutelten Schweizer
Tourismus zu unterstützen, indem in der Schweiz wohnhafte Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler die Kosten von Übernachtungen in Schweizer Hotels und anderen
Beherbergungseinrichtungen zeitlich begrenzt von den Bundes-, Staats- und
Gemeindesteuern abziehen können sollten. Durch die ausbleibenden internationalen
Gäste würden die touristischen Strukturen unter Druck gesetzt, der Ausfall der
ausländischen Gäste müsse daher durch Schweizer Gäste kompensiert werden,
begründete Regazzi seine Initiative. Die Detailbestimmungen wie die Höhe des Betrags
und die Dauer der Abzugsmöglichkeit liess der Initiant offen. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.05.2020
ANJA HEIDELBERGER

In der Sommersession 2020 wurden die Schlussabstimmungen zum Bundesgesetz über
die steuerliche Behandlung finanzieller Sanktionen nachgeholt, nachdem diese in der
Frühjahrssession Corona-bedingt nicht mehr stattgeffunden hatten. Seither hatten sich
die Fronten jedoch nicht verändert: Bei 110 zu 88 Stimmen setzten sich die SVP-,
FDP.Liberale- und die Mehrheit der Mitte-Fraktion gegen die Fraktionen der SP, der
Grünen und der Grünliberalen durch und nahmen das Gesetz in der Schlussabstimmung
an. Etwas deutlicher fiel das Resultat im Ständerat aus; dieser befürwortete die
Schaffung des neuen Bundesgesetzes in der Schlussabstimmung mit 32 zu 13 Stimmen. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2020
ANJA HEIDELBERGER

Im Juni 2020, kurz nachdem der Bundesrat die Corona-bedingte Homeoffice-
Empfehlung aufgehoben hatte, forderte Franziska Ryser (gp, SG) eine steuerliche
Gleichstellung von Telearbeit. Demnach sollen die Auslagen für ein Arbeitszimmer
abgezogen werden können, sofern dieses mindestens zweimal wöchentlich «für die
Berufsausübung verwendet wird» – auch wenn der oder die Arbeitgebende einen
Arbeitsplatz anbietet. Hingegen sollte durch einen solchen Abzug der
Wochenaufenthalter-Abzug verfallen. Die Konzentration der aktuellen
Berufskostenabzüge auf möglichst lange Anfahrtswege solle auf diese Weise korrigiert
werden, forderte Ryser. Der Bundesrat pflichtete der Motionärin bei, dass vermehrte
Heimarbeit die Steuerbelastung der Arbeitnehmenden erhöhe, was zu negativen

MOTION
DATUM: 25.09.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Anreizen führe. Dennoch empfahl er die Motion zur Ablehnung, da er sie inhaltlich als
zu kurzgreifend erachtete. Er kündigte stattdessen eine Überprüfung der
entsprechenden Berufskostenabzüge an. In der Herbstsession 2020 lehnte der
Nationalrat die Motion stillschweigend ab. 6

Nachdem die WAK-NR im Oktober 2020 eine Anhörung von Vertreterinnen und
Vertretern der Sozialpartner sowie der Wissenschaft zu den wirtschaftlichen Folgen der
Corona-Pandemie durchgeführt hatte, zog Fabio Regazzi (cvp, TI) seine
parlamentarische Initiative zum Abzug der Kosten von Übernachtungen in Schweizer
Hotels von den Bundes-, Staats- und Gemeindesteuern kommentarlos zurück. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.10.2020
ANJA HEIDELBERGER

Indirekte Steuern

Der Verein «Mikrosteuer» beantragte im Februar 2020 die Vorprüfung seiner
Volksinitiative «Mikrosteuer auf dem bargeldlosen Zahlungsverkehr». Bei Annahme
ihres Begehrens soll der Bund «bei jeder Belastung und jeder Gutschrift des
bargeldlosen Zahlungsverkehrs eine Mikrosteuer» erheben und dafür die
Mehrwertsteuer, die direkte Bundessteuer sowie die Stempelabgabe abschaffen. Im
ersten Jahr soll diese Steuer 0.05 Promille auf alle bargeldlosen Belastungen und
Gutschriften betragen und anschliessend soweit angehoben werden, dass die
wegfallenden Einnahmen der übrigen Steuern kompensiert werden können – maximal
jedoch auf 5 Promille. Die Mikrosteuer auf dem Zahlungsverkehr ziele auf das
grösstmögliche Steuersubstrat und belaste damit auch die Finanzwirtschaft, so dass die
Unternehmen und privaten Haushalte im Vergleich zu bisher entlastet werden könnten,
betonte der Ökonom Felix Bolliger, Mitglied des Initiativkomitees, auf dessen
Internetseite. Als Hauptakteure des Initiativkomitees machte das St. Galler Tagblatt die
pensionierten Zürcher Banker Felix Bolliger und Jacob Zgraggen, den Zürcher Professor
für Banking und Finance Marc Chesney sowie Alt-Bundesratssprecher Oswald Sigg aus.
Die Unterschriftensammelfrist startete am 25. Februar 2020 und würde folglich bis
August 2021 dauern. Aufgrund des Fristenstillstands bei eidgenössischen Volksbegehren
bis zum 31. Mai 2020 wird diese Frist entsprechend verlängert. Bereits beim Start der
Unterschriftensammlung stiess die Initiative in den Medien auf einige Aufmerksamkeit:
Mit Bezeichnungen wie einem «Sturm auf das Steuersystem» oder «revolutionären
Umtrieben» stellte die Presse eine spannende Sammelfrist in Aussicht. 8

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.02.2020
ANJA HEIDELBERGER

Inmitten der Corona-Krise reichte Damian Müller (fdp, LU) eine Motion ein, mit der er
einen Bericht zu den Auswirkungen einer einjährigen Halbierung der Mehrwertsteuer
auf Konsumenten, Staat und Wirtschaft, aber auch auf die AHV, forderte. Tiefere
Mehrwertsteuern, die den Bund rund CHF 12 Mrd. pro Jahr kosten würden, könnten den
Unternehmen bei der Rückkehr in die Märkte helfen, die Arbeitslosenzahlen verringern,
den Konsum und damit das BIP stärken und kämen allgemein auch den Einwohnerinnen
und Einwohnern zugute. Der Bundesrat verwies hingegen darauf, dass Steuern
automatische Stabilisierungsinstrumente darstellten, da gerade die Mehrwertsteuern
bei Umsatzrückgang ebenfalls abnähmen. Da der in der Verfassung festgelegte
Mindestsatz der Mehrwertsteuer bei 2 Prozent liege, würde eine Reduktion um die
Hälfte eine Verfassungsänderung bedingen und hätte zudem administrativen Aufwand
für die Unternehmen in der Höhe von CHF 300 bis 400 Mio. zur Folge. Er erachte eine
Mehrwertsteuersenkung deshalb nicht als geeignetes Instrument zur Reaktion auf die
Corona-Krise, betonte der Bundesrat.
In der Herbstsession 2020 behandelte der Ständerat eine ähnlich lautende
Interpellation Müller (Ip. 20.3213), nachdem sich der Interpellant mit der Antwort des
Bundesrates nur teilweise befriedigt gezeigt und eine Diskussion gewünscht hatte. Er
anerkenne die Schwierigkeit, die genauen Auswirkungen einer tieferen Mehrwertsteuer
zu modellieren, und ziehe deshalb seine Motion zurück, erklärte Müller. Gleichzeitig
plädierte er aber für eine Vereinfachung der Mehrwertsteuer, die dank der
Digitalisierung deutlich kostengünstiger ausfallen sollte als früher, sowie für eine
bessere Nutzung der Chancen der Digitalisierung. 9
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Finanz- und Ausgabenordnung

Ende Mai 2020 beantragte die FK-NR in einer Motion, dass die im Zusammenhang mit
Covid-19 entstandenen ausserordentlichen Ausgaben nicht auf das
Amortisationskonto der Schuldenbremse gebucht werden. Ein Fehlbetrag auf dem
Amortisationskonto – zu diesem Zeitpunkt rechnete der Bundesrat mit einem
Fehlbetrag von knapp CHF 40 Mrd. – müsste gemäss Finanzhaushaltsgesetz innerhalb
von sechs Jahren abgebaut werden. Schon ohne diesen Schuldenabbau seien aber
wegen des Rückgangs der Wirtschaftstätigkeit aufgrund der Corona-Krise in den
Finanzplanjahren 2022-2024 Massnahmen zur Haushaltssanierung nötig, argumentierte
die Finanzkommission. Deshalb sollten die ausserordentlichen Ausgaben
ausnahmsweise als Staatsschulden verbucht werden. Der Bundesrat bestätigte in seiner
Antwort, dass die ausserordentlichen Ausgaben Ende 2020 zu einem hohen Defizit
führen werden. Er werde Ende Jahr eine finanzpolitische Gesamtschau erstellen und
dort die Möglichkeiten, wie mit den ausserordentlichen Ausgaben umgegangen werden
soll, diskutieren. Er wolle jedoch die «grundsätzliche Stossrichtung der
Schuldenbremse» beibehalten und empfahl daher die Motion zur Ablehnung.
Mit einer ähnlichen Begründung hatte Charles Juillard (cvp, JU; Mo. 20.3285) kurz zuvor
das umgekehrte Vorgehen vorgeschlagen: So sollen die ausserordentlichen Corona-
Ausgaben regulär auf dem Amortisationskonto verbucht werden, die Frist zu ihrem
Abbau aber verlängert werden. 10

MOTION
DATUM: 28.05.2020
ANJA HEIDELBERGER

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Afin de lutter contre la crise économique induite par le Covid-19, la Commission de
l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) souhaite utiliser la totalité
de la distribution ordinaire et additionnelle de la Banque nationale suisse (BNS) pour
réduire la dette. Elle a déposé une motion dans cette optique. Une minorité, emmenée
principalement par des voix du camp rose-vert, proposait de rejeter la motion.
Si le Conseil fédéral a souligné l'importance de réduire la dette liée au Covid-19, il a
estimé préférable de maintenir un maximum de flexibilité et de ne pas affecter
légalement la distribution de la BNS au Covid-19. En effet, il a rappelé qu'il était
primordial de réduire la dette à un rythme raisonnable, sans imposer une politique
budgétaire trop restrictive, afin de soutenir la reprise économique. De son côté, la
Commission des finances du Conseil national (CdF-CN) a recommandé par 16 voix
contre 8 de rejeter la motion. Au final, l'objet a été adopté, in extremis, à la chambre du
peuple par 95 voix contre 91 et 4 abstentions. Les voix de l'UDC rejointes par 21 voix du
groupe du Centre et 22 voix du PLR ont fait pencher la balance. Les 4 abstentions,
potentiellement décisives, proviennent du PLR. 11

MOTION
DATUM: 17.06.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Während die Medien die Massnahmen des Bundesrates im Rahmen der Corona-Krise
grösstenteils befürwortend aufnahmen, zeigten sie sich über deren Auswirkungen auf
die Bundesfinanzen besorgt. Letztere wurden ausgabenseitig durch die riesigen
Hilfspakete des Bundes, insbesondere im Rahmen der Kurzarbeit und EO, belastet. Im
März und April 2020 beantragte der Bundesrat dem Parlament in zwei Nachmeldungen
zum ersten Nachtragskredit CHF 15.3 Mrd., davon CHF 6 Mrd. für die ALV, sowie 41.9
Mrd. als Verpflichtungskredit für die Corona-Soforthilfe für Unternehmen, die jedoch
nur anfallen würden, wenn die Bürgschaften gezogen würden. Im zweiten
Nachtragskredit im Mai  2020 kamen noch einmal CHF 14.9 Mrd., davon ALV-Kosten von
CHF 14.2 Mrd., hinzu. Insgesamt beantragte der Bundesrat damit CHF 31.2 Mrd. als
Corona-bedingte Nachtragskredite, alleine CHF 20.2 Mrd. davon für die ALV. Bei den
Krediten rechnete Finanzminister Maurer gemäss Medienberichten überdies mit
Kreditausfällen von 10 Prozent. 
Doch nicht nur ausgabenseitig, auch einnahmeseitig wurden aufgrund der Wirkung des
Lockdowns auf die Wirtschaft, die Löhne und den Konsum und die daraus folgende
Reduktion der Steuereinnahmen hohe Ausfälle erwartet. So war zu diesem Zeitpunkt
noch unklar, wie stark das BIP aufgrund der Stilllegung eines Viertels (gemäss Bund)
oder gar eines Drittels (gemäss Gewerbeverband) der Schweizer Volkswirtschaft
während der ausserordentlichen Lage einbrechen würde. Ein Wirtschaftseinbruch um 6
bis 7 Prozent beispielsweise führe über eine Reduktion des Konsums zu einem
Mehrwertsteuerausfall von CHF 1.5 bis 2 Mrd., berechnete beispielsweise die NZZ. Die
steigende Arbeitslosigkeit sowie die Lohnreduktion durch Kurzarbeit (bei der nur 80
Prozent des Lohns ausbezahlt werden) führten zu einer Reduktion der Erträge der
Einkommenssteuer. Auch die Möglichkeit, Steuerzahlungen im Jahr 2020 zinslos
aufzuschieben, führe in diesem Jahr zu Steuerausfällen, die jedoch im Folgejahr wieder
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kompensiert würden. Tiefere Gewinne und Konkurse von Unternehmen würden
überdies die Unternehmenssteuern senken. Insgesamt sei mit Steuerausfällen von CHF
6 bis 8 Mrd. zu rechnen, prognostizierte die FK-NR.
Im April 2020 erwartete Finanzminister Maurer fürs Jahr 2020 folglich insgesamt ein
Defizit von CHF 30 bis 40 Mrd., während sich die Gesamtleistung des Bundes im
Rahmen der Corona-Krise, also unter anderem mögliche Ausfälle bei den Bürgschaften,
die erst über die nächsten Jahre anfallen werden, eingeschlossen, gar auf CHF 70 bis
CHF 80 Mrd. belaufen könnte – sie entspräche damit ungefähr den Bundesausgaben
eines Jahres.  

Insbesondere zu Beginn der Krise stellten sich die Medien die Frage, ob sich die
Schweiz solche Kosten überhaupt leisten könne – und stellten zumindest teilweise
beruhigt fest, dass die Situation für die Schweiz einiges besser sei als für andere
Staaten. Seit 2003 seien die Bruttoschulden der Schweiz von CHF 124 Mrd. auf CHF 96
Mrd. gesunken, berichteten sie etwa. Ende 2019 lagen die Bruttoschulden bei 14
Prozent des BIP, die Verschuldungsquote des Staatssektors lag bei 27 Prozent (gemäss
EU-Definition), was deutlich unter dem Durchschnitt des Euro-Raumes (86%) sowie der
sogenannten Sorgenschwelle (zwischen 60-90%) liege. Die Kreditwürdigkeit der
Schweiz sei somit auch bei einem Anstieg der Schulden zum Beispiel über CHF 20 Mrd.
noch gewährleistet, insbesondere weil bei der Kreditvergabe neben den Staatsschulden
auch die wirtschaftliche Dynamik und die Qualität der Institutionen berücksichtigt
würden und weil auch alle übrigen Staaten in der Zwischenzeit zusätzliche Schulden
gemacht hätten. Auch die Tatsache, dass die Bruttoschulden Ende 2020 vermutlich
höher zu liegen kommen werden als auf ihrem Höhepunkt im Jahr 2002, sei angesichts
der Tatsache, dass die Schweizer Wirtschaftsleistung 2019 ebenfalls um 50 Prozent
höher gelegen sei als noch 2002, zu relativieren, betonte etwa die NZZ. Wie hoch die
Bruttoschulden in den nächsten Jahren tatsächlich liegen würden, war unklar.
Spekuliert wurde, dass sie in den nächsten zwei Jahren um 5 bis 10 Prozentpunkte
steigen könnten. Ende September 2020 rechnete das EFD mit einem Defizit im
Staatssektor von 3.7 Prozent des BIP, gegenüber einer Überschussquote 2018 von 1.3
Prozent. 

Etwas Licht warf insbesondere die NZZ, gestützt auf eine Medienmitteilung der EFV,
auch auf die Frage, woher der Bund kurzfristig das Geld für die hohen Ausgaben
erhalte. Laut Eigenangaben verfüge der Bund über Liquidität von CHF 20 Mrd., das
restliche Kapital nehme er am Geld- und Kapitalmarkt über Anleihen auf. Obwohl die
Bundestresorie im Rahmen des Schuldenabbaus der Schweiz in den letzten 15 Jahren
auch ihre Marktschulden abgebaut und das Emissionsvolumen am Geld- und
Kapitalmarkt reduziert habe, habe sie weiterhin regelmässig neue Titel auf den
Geldmarkt gebracht sowie neue Anleihen platziert oder bestehende aufgestockt. Im
Rahmen der Pandemie habe die Bundestresorie nun ihre Emission von kurzfristigen
Geldmarktpapieren von CHF 6 Mrd. auf CHF 12 Mrd. erhöht, aber das geplante
Emissionsvolumen über CHF 2.5 Mrd. gleichbelassen. Zudem habe sie einen Teil der
kurzfristigen Schulden in langfristige umgewandelt, erklärte die NZZ, und verkaufe noch
nicht platzierte Eigentranchen. Damit steigere die Bundestresorie nach vielen Jahren
erstmals wieder das Emissionsvolumen der sogenannten «Eidgenossen», den
Bundesanleihen der Eidgenossenschaft. Diese gehörten zu den teuersten Obligationen
der internationalen Kapitalmärkte. Unklar sei nun jedoch, ob die vielen
Staatsobligationen, die auch andere Staaten emittierten, die Zinsen steigen liessen oder
ob diese weiterhin tief blieben. Für die Eidgenossen sei dies bisher kein Problem
gewesen: Obwohl ihr Zins Ende März und im April 2020 deutlich angestiegen war (auf
-0.2%), blieb er auch auf dem Höhepunkt der Krise deutlich unter 0 Prozent und habe
sich bis im Juni bei -0.5 Prozent eingependelt. Somit müsse die Schweiz für ihre neuen
Schulden keine Zinsen bezahlen, sondern erhalte für ihre Neuverschuldung gar Geld.

Zu Beginn der Krise wurde zudem insbesondere die Rolle der Schuldenbremse
diskutiert. Zuerst stand die Frage im Raum, ob sie eine schnelle und grosszügige Hilfe
verhindere. Die Medien waren sich jedoch einig, dass die Schuldenbremse flexibel
genug ausgestaltet sei, so dass der Bundesrat in seinen ausserordentlichen Ausgaben
kaum eingeschränkt sei. Vielmehr sei es eben gerade der Schuldenbremse zu
verdanken, dass der Bund nun über genügend Spielraum verfüge, um die hohen
Corona-Kosten zu stemmen, war mehrheitlich der Tenor in der Presse – im Hinblick auf
Bemühungen zur Einschränkung der Schuldenbremse teilweise leicht schadenfroh.
Die Schuldenbremse verlangt, dass der Bund konjunkturbereinigt nicht mehr ausgibt,
als er einnimmt. Läuft die Konjunktur schlecht, darf er ein gewisses Defizit machen;
läuft sie gut, muss er einen Überschuss erzielen, um die Vorgaben der Schuldenbremse
erfüllen zu können. Erzielt er ein strukturelles, also konjunkturbereinigtes Defizit,
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werden die Schulden auf das Ausgleichskonto gebucht und müssen in den Folgejahren
abgebaut werden. Im Jahr 2020 wird gemäss Medien wegen dem Konjunktureinbruch
voraussichtlich ein ordentliches strukturelles Defizit von CHF 4 Mrd. bis CHF 5 Mrd.
möglich sein, 2021 eines von CHF 3 Mrd. bis CHF 3.5 Mrd. Ausserordentliche Gewinne
sowie Defizite werden auf das sogenannte Amortisationskonto gebucht. Dieses darf
durch ein qualifiziertes Mehr im Parlament überzogen werden, die Defizite müssen
jedoch innerhalb von sechs Jahren abgebaut werden. «In besonderen Fällen» hat das
Parlament jedoch die Möglichkeit, diese Frist zu verlängern. Ende 2019 befanden sich
auf dem Amortisationskonto CHF 3.4 Mrd. 
Dass die Schweiz 2020 ein Defizit machen wird, stand ob der grossen Hilfspakete des
Bundesrates ausser Frage. Diskutiert wurde in den Medien aber die Frage, wie dieses
Defizit verbucht und anschliessend abgebaut werden soll – zwei Fragen, die eng
zusammenhängen, da die Verbuchungsart auch über die Dauer des Abbaus entscheidet.
Sollten die ausserordentlichen Corona-Ausgaben auf das Amortisationskonto der
Schuldenbremse gebucht werden, wie es die Regelungen zur Schuldenbremse vorsehen
und zwei Motionen Juillard (cvp, JU; Mo. 20.3285) und der Mitte-Fraktion (Mo. 20.3300)
verlangten, oder sollten sie an der Schuldenbremse vorbeigeschleust werden, wie eine
19-zu-5-Mehrheit der FK-NR (Mo. 20.3470) forderte? Den Grund für den Erfolg
letzteren Vorschlags sah die NZZ darin, dass verschiedene, bürgerliche
Parlamentarierinnen und Parlamentarier ihre Klientel schützen wollten. So seien zwei
Drittel der Bundesausgaben gebunden und könnten folglich nicht frei gekürzt werden.
Kürzungen wären somit nur in gewissen Bereichen, unter anderem bei der Armee,
Bildung und Forschung, Bundespersonal, Entwicklungshilfe und Landwirtschaft möglich.
Die Befürwortenden einer Umgehung der Schuldenbremse seien daher versucht, diese
Bereiche zu schützen; darauf deute auch hin, dass der Vorschlag der Kommission
ursprünglich vom ehemaligen Direktor des Bauernverbandes, Jacques Bourgeois (fdp,
FR), eingereicht worden sei. «Die Hochschulen, die Bauern oder das Bundespersonal
sind nicht schuld an der Corona-Krise, es ist unfair, wenn sie die Folgen alleine
ausbaden müssen», habe Bourgeois gemäss NZZ denn auch betont. 
Unklar war hingegen, ob eine Verbuchung der Ausgaben als Schulden und eben nicht
auf dem Amortisationskonto verfassungskonform wäre. Die Bundesverfassung hält fest,
dass «der Bund […] seine Ausgaben und Einnahmen auf Dauer im Gleichgewicht [hält]».
Im Jahr 2001 habe die EFV gemäss NZZ vor der Abstimmung zur Schuldenbremse jedoch
in einem Dokument erklärt, dass das Parlament durch die Bewilligung hoher
Sonderausgaben die Kompensationspflicht umgehen könne. Andererseits hatte der
Bundesrat 2008 im Rahmen der Beratung der Ergänzungsregel der Schuldenbremse
betont, dass auch der ausserordentliche Haushalt ausgeglichen sein müsse. Somit war
unklar, ob zur Umsetzung der Motion der FK-NR eine Verfassungsänderung nötig wäre
oder nicht. In den Medien, insbesondere in der NZZ, warnten hingegen zahlreiche
Stimmen vor diesem «Sündenfall» (Peter A. Fischer, NZZ; David Vonplon, NZZ) und der
Schaffung eines Präjudiz: Noch einmal wurde betont, dass die Schuldenbremse der
Grund dafür sei, dass man überhaupt den aktuellen finanzpolitischen Spielraum habe,
sie dürfe nicht umgangen werden. 
Einig war man sich mehrheitlich, dass eine Kompensation in den nächsten sechs
Jahren, wie es die aktuelle Regelung bei einer Buchung auf das Amortisationskonto
verlangen würde, kaum möglich wäre. Dazu müsste der Bund bei einem Defizit von CHF
30 Mrd. bis CHF 40 Mrd. jährlich CHF 5.5 Mrd. Gewinn machen, was gemäss Christoph
Schaltegger, Wirtschaftswissenschaftler der Universität Luzern, ob des grossen Anteils
gebundener Ausgaben kaum möglich sei. Stattdessen wurde darüber diskutiert, ob die
Schulden innert 10, 20 oder 30 Jahren oder gar ohne Zielvorgabe zurückgezahlt werden
sollen. Die SP schlug vor, die Schulden vorerst gar nicht, sondern langfristig über den
normalen Überschuss von durchschnittlich CHF 700 bis 800 Mio. pro Jahr abzubauen.
Für den Schuldenabbau von CHF 30 Mrd. würde der Bund so jedoch über 40 Jahre
benötigen, was viele Kommentierende als zu lange Frist erachteten, weil der Bund auch
zukünftig ein Finanzpolster für Krisen brauche. Die Expertengruppe «Wirtschaft» des
Bundes schwächte diese Kritik gemäss Tages-Anzeiger jedoch ab: Zwar sei die Frist zum
Schuldenabbau von sechs Jahren in der Schuldenbremse ursprünglich so festgelegt
worden, weil ein Konjunkturzyklus sechs Jahre betrage. Da die Corona-Krise aber keine
gewöhnliche Rezession darstelle, habe man diesbezüglich einen längeren Zeithorizont.
Ein Schuldenabbau über 30 Jahre sei vertretbar, zumal die Zinsen sehr tief seien. Dabei
zogen die Medien auch Vergleiche zu den Nachbarländern: Deutschland zum Beispiel
habe vor der Krise eine Staatsverschuldung von 70 Prozent gehabt – also noch einiges
höher, als die für die Schweiz nach Corona zu erwartende Staatsverschuldung –, habe
die Krise finanziell aber gut meistern können. Neben dem Vorschlag der SP diskutierte
die Expertengruppe vier weitere Optionen: Seit 2003 fielen jährlich durchschnittlich
CHF 1.2 Mrd. an Kreditresten an, diese könne man für den Schuldenabbau verwenden.
Keine valable Option sei hingegen eine Steuererhöhung, zumal sowohl Mehrwertsteuer
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als auch Einkommens- und Unternehmenssteuern relativ stark steigen müssten, um die
Differenz zu beheben. Eine Mehrwertsteuererhebung würde aber den Konsum
reduzieren und so die Konjunktur dämpfen und eine Unternehmenssteuererhöhung
führe zur Abwanderung von Unternehmen. Möglich sei ein zeitweiliges Einfrieren oder
gar Kürzen der höheren Löhne des Bundespersonals: Dies stelle eine gerechte
Lastenverteilung dar, zumal diese Berufe vom wirtschaftlichen Abschwung geschützt
seien. Als fünfte Option nahm die Expertengruppe den Vorschlag von Bundesrat Maurer
auf. Dieser wollte gemäss Medien die Schulden innert 10 bis 15 Jahren zurückzahlen und
die Gewinnausschüttungen der SNB, jährlich durchschnittlich CHF 1 bis 1.3 Mrd., fix für
den Schuldenabbau verwenden. Dadurch könnten Schulden in der Höhe von CHF 30
Mrd. in 25 Jahren abgebaut werden, argumentierte Maurer. Die Expertengruppe warnte
jedoch davor, die Unabhängigkeit der SNB infragezustellen. Sie wies aber darauf hin,
dass das Geld der SNB, sollte sich diese freiwillig für eine Beteiligung am
Schuldenabbau entscheiden, am besten direkt an die ALV geleitet werden sollte. In der
Sommersession 2020 sprach sich der Nationalrat als Erstrat für eine Motion der WAK-
NR (Mo. 20.3450) aus, gemäss welcher der Bund seinen Anteil aus der
Gewinnausschüttung der SNB vollständig für den Schuldenabbau verwenden müsse. 
Schliesslich gingen einige Vorschläge zur Frage ein, wie zusätzliche Einnahmen für die
Schuldentilgung generiert werden können: Die FDP empfahl, die Mehrwertsteuer zu
halbieren, um so den Konsum anzukurbeln und Konsumenten, Wirtschaft aber auch den
Staat zu unterstützten (Postulat Müller; fdp, LU; Po. 20.3214). Die Ratslinke reichte
mehrere Vorstösse für eine Solidaritätssteuer ein, gemäss der die höchsten Vermögen
stärker belastet respektive eine erhöhte Kapitalgewinnsteuer erhoben werden sollte
(Motion de la Reussille (pda, NE; Mo. 20.3174); Motion der SP-Fraktion (Mo. 20.3203);
Motion Prezioso (egsols, GE; Mo. 20.3335); Motion Rytz (gp, BE; Mo. 20.3362). Die SVP-
Fraktion schlug ein fünfjähriges Ausgaben- und Aufgabenmoratorium vor (Mo. 20.3567)
und Lorenzo Quadri (lega, TI; Mo. 20.3272) beantragte die Streichung der
Kohäsionsmilliarde an die EU sowie die Reduktion von Beiträgen fürs Ausland, für den
Asylbereich und für Sozialausgaben an ausländische Personen.

Leichte Entwarnung gab es schliesslich Mitte August 2020, als der Bundesrat im
Nachtrag IIb zwar ausserordentlich nochmals CHF 770 Mio. beantragte, aufgrund der
ersten Hochrechnung 2020 gleichzeitig aber ankündigte, dass ein Teil der bereits
veranschlagten CHF 31 Mrd. nicht ausgeschöpft werden müssten. So benötige die ALV
vermutlich «nur» CHF 12.2 Mrd. statt 20.2 Mrd. und die EO CHF 2.3 Mrd. statt CHF 5.3
Mrd. und die Sanitätsmaterialbeschaffung koste CHF 1.1 Mrd. statt CHF 2.3 Mrd.
Insgesamt fielen somit ausserordentliche Ausgaben von CHF 17.8 Mrd. an. «Wir kommen
mit einem blauen Auge davon», erklärte Maurer. Damit könne sich auch die Kontroverse
um den Abbau der Schulden entschärfen, mutmassten die Medien: CHF 20 Mrd.
könnten beispielsweise mit den vermutlich jährlich durchschnittlich anfallenden CHF 1
bis 1.3 Mrd. der SNB und Kreditresten über CHF 700 Mio. bis 1 Mrd. in 10 Jahren
abgebaut werden; selbst nur mit den Kreditresten wäre ein Abbau in 20 bis 25 Jahren
möglich. Darum werde wohl 2021 kein Sparprogramm nötig sein, gab Bundesrat Maurer
gemäss Medien Entwarnung. Der Finanzminister verwies jedoch darauf, dass bezüglich
der tatsächlichen Ausgaben und Einnahmen weiterhin grosse Unsicherheit herrsche.
Zudem war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt, wie stark die Zahl der Corona-
Infektionen im Oktober 2020 wieder ansteigen würden.
So oder so wird sich die Corona-Krise auch auf das Bundesbudget 2021 auswirken.
Darin ging der Bundesrat ursprünglich von einem Defizit über CHF 1.1 Mrd. aus, nach
den Entscheidungen der Herbstsession reichte er jedoch Nachmeldungen über CHF 1.4
Mrd. nach. Auch viele Kantone budgetierten Defizite für das kommende Jahr, Bern und
Zürich rechneten gar mit Defiziten über CHF 630 Mio. respektive CHF 541 Mio. 12

Im Gegensatz zur FK-NR, welche darauf verzichten wollte, die Corona-bedingten
Ausgaben als ausserordentliche Ausgaben zu verbuchen (Mo. 20.3470), beantragten
Charles Juillard (cvp, JU; Mo. 20.3285) sowie die Mitte-Fraktion (Mo. 20.3300) in einer
Motion, die «Schuldenbremse zu respektieren und die Ventilklausel zu nutzen».
Sämtliche Ausgaben zur Bewältigung der Coronakrise sollten entsprechend als
ausserordentliche Ausgaben verbucht werden. Da die auf das Amortisationskonto der
Schuldenbremse gebuchten Ausgaben innert sechs Jahren kompensiert werden
müssten, dies aber bei den Corona-Ausgaben aufgrund ihrer Höhe «nicht realistisch»
sei, sollte dafür eine Fristerstreckung beantragt werden. Wie auch bei der Motion der
Finanzkommission verwies der Bundesrat auf die finanzpolitische Gesamtschau, die er
Ende 2020 durchführen werde. In der Herbstsession 2020 folgte der Ständerat
stillschweigend einem Ordnungsantrag Français (fdp, VD) auf Zuweisung der Motion
Juillard an die FK-SR. Die Kommission müsse eine Bestandsaufnahme zu diesem Thema
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machen, argumentierte Français. 13

Staatsrechnung

Für das Jahr 2020 bewilligte das Parlament insgesamt Kredite in der Höhe von CHF 31.3
Mrd. zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und ihrer Auswirkungen, von denen es
CHF 30.9 Mrd. als ausserordentliche Ausgaben verbuchte. Knapp die Hälfte dieser
Kredite (CHF 15.0 Mrd.) wurde auch tatsächlich ausgeschöpft. Der Grossteil fiel im
Bereich der sozialen Wohlfahrt an (CHF 25.6 Mrd. beantragt, davon CHF 13.0 Mrd.
ausgeschöpft), insbesondere bei den Kurzarbeitsentschädigungen (CHF 20.2 Mrd.
beantragt, CHF 10.8 Mrd. ausgeschöpft), aber auch beim Covid-19-Erwerbsersatz (CHF
5.3 Mrd. beantragt, CHF 2.2 Mrd. ausgeschöpft). Im Gesundheitsbereich wurden
insgesamt Kredite über CHF 2.6 Mrd. gesprochen, wovon CHF 856 Mio. verwendet
wurden; hier insbesondere zur Beschaffung von Sanitätsmaterial inklusive Impfstoffen
(CHF 2 Mrd. beantragt, CHF 618 Mio. ausgeschöpft) und zur Kostenübernahme der
Covid-19-Tests (CHF 539 Mio. beantragt, CHF 194 Mio. ausgeschöpft). Auch in den
Bereichen Wirtschaft (CHF 1.1 Mrd. beantragt, CHF 81 Mio. ausgeschöpft), Verkehr (CHF
971 Mio. beantragt, CHF 371 Mio. ausgeschöpft), Kultur und Sport (CHF 625 Mio.
beantragt, CHF 311 Mio. ausgeschöpft) und Beziehungen zum Ausland (CHF 343 Mio.
beantragt, CHF 343 Mio. ausgeschöpft) fielen im Laufe eines Jahres Kosten in
dreistelliger Millionenhöhe an. 14
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Voranschlag

In seiner Botschaft über den Nachtrag I zum Voranschlag 2020 beantragte der
Bundesrat im März 2020 zehn Nachtragskredite in der Höhe von CHF 50.3 Mio., was
eine unterdurchschnittliche Budgeterhöhung um 0.06 Prozent darstellte (Durchschnitt
2013-2019: 0.2%). Der grösste Posten betraf dabei die Leistung zusätzlicher
Solidarbürgschaften für die Hochseeschifffahrt (CHF 28.3 Mio.). Diese war nötig
geworden, weil zwei weitere Schiffe der SCL-SCT-Flotte mit Verlust verkauft werden
mussten, da deren Investoren ihren vertraglichen Amortisationsverpflichtungen nicht
mehr nachkommen konnten. Weitere höhere Beträge wurden gemäss der
entsprechenden Verordnungsänderung als Abgeltungen an die Kantone zur
Unterstützung der Sicherheit von Minderheiten mit besonderen Schutzbedürfnissen
(CHF 500'000), für die SRG (CHF 206'425), weil bei den Beiträgen für Internetportale
und internationale Programme die Wechselkursveränderungen nicht mitberücksichtigt
worden waren, sowie für die BAKOM-Medienforschung (CHF 465'000) aufgrund des
Berichts «Künstliche Intelligenz» gefordert. Letzterer Kredit sollte jedoch in den
nächsten Jahren kompensiert werden. 
Kredite mit geringeren Beträgen wurden aufgrund von Budgeterhöhungen des
Filmförderungsfonds des Europarats (CHF 33'200), der Internationalen Zivilluftfahrt-
Organisation (ICAO) und der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA; CHF
40'000) sowie aufgrund der Anpassung der Bemessungsgrundlage der Betriebskosten
des «Bureau international des poids et mesures» (CHF 20'000) nötig. 
Nur am Rande fand die Corona-Krise Beachtung im ersten Nachtrag: Für CHF 10 Mio.
sollte ein ausserordentlicher und befristeter Verwaltungskostenbeitrag an die
Bürgschaftsorganisationen geleistet werden, was die Gewährung von Bürgschaften an
KMU erleichtern sollte. Ebenfalls Corona-bedingt sollte die Exportförderung einen
Nachtragskredit über CHF 4.5 Mio. erhalten, mit denen kurzfristige Absagen
internationaler Messen vergütet werden sollten. 

Gleichzeitig reichte der Bundesrat den Finanzkommissionen eine Nachmeldung zum
Nachtrag I mit – die nun gänzlich im Zeichen von Corona stand. Darin verwies der
Bundesrat auf sein Massnahmenpaket zur Abfederung der Auswirkungen der Corona-
Pandemie in der Höhe von CHF 30 Mrd., welches Kredite für die Sozialversicherungen
(ALV und EO), zur finanziellen Abfederung der Auswirkungen auf Unternehmen, für
Härtefalllösungen im Sportbereich und im Kulturbereich sowie für weitere Massnahmen
beinhaltete. Für die ALV beantragte er dringlich CHF 6 Mrd., um zu verhindern, dass die
Arbeitslosenversicherung ihre Schuldenobergrenze erreicht. Auch für die EO wurden
dringlich CHF 4 Mrd. benötigt, um eine Illiquidität der Ausgleichskassen zu verhindern.
Zur Deckung von Bürgschaftsverlusten und Verwaltungskosten von
Bürgschaftsgenossenschaften forderte der Bundesrat maximal CHF 20 Mrd. als
Verpflichtungskredite sowie einen Voranschlagskredit von CHF 1 Mrd. für allfällige
Bürgschaftsziehungen im Jahr 2020. Im Sportbereich fielen dringlich CHF 50 Mio. für
Darlehen zu Vorzugsbedingungen und CHF 50 Mio. für nicht rückzahlbare
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Geldleistungen an, der Kulturbereich sollte mit einem Darlehen von CHF 280 Mio.
unterstützt werden. Schliesslich sollte die Armeeapotheke für CHF 350 Mio.
Sanitätsmaterial beschaffen und die geplanten 800'000 Diensttage von
Armeeangehörigen sollten durch einen Kredit von CHF 23.4 Mio. abgegolten werden.
Insgesamt beantragte der Bundesrat damit Voranschlagskredite über CHF 11.7 Mrd. und
Verpflichtungskredite über CHF 20 Mrd.

Knapp einen Monat später schickte der Bundesrat – in Übereinstimmung mit den
verschiedenen Ankündigungen, die er in der Zwischenzeit gemacht hatte – eine zweite
Nachmeldung nach. Darin forderte er insbesondere eine Aufstockung des
Verpflichtungskredits für die Überbrückungshilfen von CHF 20 Mrd. auf CHF 40 Mrd.,
CHF 10 Mrd. davon beantragte er dringlich. Auch für die Erweiterung des Zugangs zu
Erwerbsersatz für Selbständige mit Berufsverbot benötigte er zusätzliche CHF 4 Mrd.
Bei der Beschaffung des Sanitätsmaterials verlängerte er die Dauer, für welche das
Material benötigt wird, was zusätzliche Kosten in der Höhe von CHF 2.1 Mrd mit sich
brachte, CHF 700 Mio. davon waren dringlich. Auch für die Beschaffung von
Arzneimitteln benötigte er einen Kredit in der Höhe von CHF 130 Mio., die Hälfte davon
ebenfalls dringlich. Weiter benötigte er Geld für den Beitrag an die «Coalition for
Epidemic Preparedness Innovations» (CEPI, CHF 10 Mio.), die an einem Impfstoff gegen
Covid-19 forscht, für die Viehwirtschaft (CHF 3 Mio.), um einen Preiszusammenbruch
beim Schlachtvieh zu verhindern, für die Mehrausgaben der ausserordentlichen
Parlamentssession (CHF 3.7 Mio.) sowie für zusätzliche Taggelder und Entschädigungen
(CHF 0.4 Mio.). Insgesamt veranschlagte der Bundesrat in dieser zweiten Nachmeldung
Voranschlagskredite über CHF 3.5 Mrd. und Verpflichtungskredite über CHF 20 Mrd.
Zudem gab der Bundesrat bekannt, die Corona-Kosten als ausserordentliche Ausgaben
verbuchen zu wollen, so dass sie nicht der Schuldenbremse unterlägen. Durch die
entsprechende Buchung auf das Amortisationskonto der Schuldenbremse müsste der
Fehlbetrag jedoch in den folgenden sechs Jahren im ordentlichen Haushalt abgebaut
werden – sofern die entsprechende Regel bis dahin nicht geändert wird. 

Schliesslich folgte Ende April die dritte Nachmeldung zum Nachtrag I zum Voranschlag
2020, welche die Luftfahrt zum Inhalt hatte. Darin beantragte die Regierung einen
Verpflichtungskredit über CHF 1.275 Mrd. für die Luftverkehrsunternehmen sowie einen
weiteren Verpflichtungskredit über CHF 600 Mio. und einen Nachtragskredit über CHF
600 Mio. für die flugnahen Betriebe. 15

Obwohl die FinDel noch im Juli 2019 im Rahmen ihres Berichtes zur Untersuchung über
den Verkaufsprozess der Schweizer Hochseeschiffe einen zukünftigen Verzicht auf
Solidarbürgschaften empfohlen hatte, gab sie Mitte März 2020 den vom Bundesrat als
dringlich beantragten Verpflichtungskredit über anfänglich CHF 20 Mrd. zur
Gewährung von Solidarbürgschaften frei. Man habe verschiedene andere
Unterstützungsmöglichkeiten diskutiert, erachte aber die vom Bund verbürgten
Darlehen als das richtige Instrument, zumal es darum gehe, die grösstmögliche Anzahl
Arbeitsplätze zu sichern, gab die FinDel in einer Medienmitteilung bekannt. 
Ebenfalls als dringliche Kredite hatte der Bundesrat den Beitrag an die ALV und die EO,
die Soforthilfe für den Sport- und Kulturbereich sowie den Betrag zur Beschaffung von
Sanitätsmaterial durch die Armeeapotheke beantragt; auch diese Kredite genehmigte
die FinDel – insgesamt hiess sie damit in diesem ersten Schritt Ausgaben von CHF 30.7
Mrd. gut. 
In den folgenden Sitzungen genehmigte sie auch die dringliche Tranche in der Höhe von
CHF 10 Mrd. für die Aufstockung des Bürgschaftsvolumens sowie weitere dringliche
Nachtragskredite über CHF 775 Mio. Damit stellte sie dem Bundesrat sämtliche von ihm
im Rahmen des Nachtrags I zum Voranschlag 2020 und den Nachmeldungen als
dringlich bewerteten Vorschüsse zur Verfügung. 16
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«Noch nie in der Geschichte der Schweiz» (Céline Widmer, sp, ZH), «la crise sanitaire,
économique et sociale (...) la plus grave depuis longtemps» (Olivier Feller, fdp, VD),
«noch vor wenigen Monaten unvorstellbar» (Ursula Schneider Schüttel, sp, FR),
«historische Dimensionen» (Franz Grüter, svp, LU) – bereits die ersten vier
Sprechenden im Rahmen der Debatte zum Nachtrag I zum Voranschlag 2020 und
dessen Nachmeldungen machten in der Corona-Sondersession die
Ausserordentlichkeit der Situation deutlich. Entsprechend umfassend skizzierte
anschliessend Finanzminister Maurer die verschiedenen Massnahmen des Bundesrates
und ihre Kosten. Die Massnahmen beruhten auf drei Zielen, erklärte er: auf der
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Stabilisierung des Gesundheitssektors (CHF 3 Mrd.), der Sicherung des
Arbeitsverdienstes (CHF 11.3 Mrd.) sowie dem Erhalt der Liquidität in der Wirtschaft
(CHF 1.7 Mrd.) – wofür dem Parlament im Rahmen der Nachmeldungen zum Nachtrag I
insgesamt CHF 16 Mrd. beantragt würden. Die Sicherung des Arbeitsverdienstes beruhe
auf drei Säulen: den Kurzarbeitsentschädigungen durch die ALV (CHF 6 Mrd.), die
Unterstützung der Selbständigerwerbenden durch die EO (CHF 4 Mrd.) sowie der
indirekt betroffenen Selbständigerwerbenden (CHF 1.3 Mrd.). Auch die Unterstützung
der Wirtschaft stehe auf drei Säulen: Die durch den Bund zu 100 Prozent verbürgten
Kredite bis CHF 500'000, die bisher für insgesamt CHF 19 Mrd. 140'000 Mal nachgefragt
worden seien; Kredite zwischen CHF 500'000 und 20 Mio., die der Bund zu 85 Prozent
und die jeweiligen Banken zu 15 Prozent verbürgten und die bisher 300 bis 350 Mal
vergeben worden seien. Für beide Säulen zusammen habe man dem Parlament
Verpflichtungskredite von CHF 40 Mrd. beantragt. Eine dritte Säule seien schliesslich
die systemrelevanten Unternehmen, die bisher im Luftfahrtbereich identifiziert worden
seien: CHF 1.275 Mrd. sollten hier als Darlehen für die Airlines und je CHF 600 Mio. als
Verpflichtungskredit sowie als Nachtragskredit für systemrelevante Betriebe am Boden
zur Verfügung stehen. Keine generelle Hilfe sollten die etwa 400 Unternehmen mit
einem Umsatz über CHF 500 Mio. erhalten, da der Bundesrat davon ausgehe, dass sich
diese am Kapitalmarkt finanzieren könnten. Dies sei ein Paket, das «die grössten
Herausforderungen bewältigt». Neuen Forderungen wolle der Bundesrat nicht
nachkommen: «Ich sitze auf dieser Kasse, mehr gibt es jetzt einfach nicht!», betonte
der Finanzminister. 

Hätte dieser Ausspruch von Bundesrat Maurer zahlreiche Ausbauforderungen vermuten
lassen, forderten die Kommissionsminderheiten stattdessen jedoch hauptsächlich
einen Verzicht auf einzelne Ausgaben. Die FK-NR beantragte dem Rat jeweils
einstimmig oder mit grossen Mehrheiten Zustimmung zu den vom Bundesrat
beantragten Krediten, wie die beiden Kommissionssprechenden Céline Widmer und
Olivier Feller eingangs erklärten. Einzig bezüglich der familienergänzenden
Kinderbetreuung beantragte die Kommissionsmehrheit, basierend auf einem Mitbericht
der WBK-NR, mit 14 zu 10 Stimmen (bei 1 Enthaltung) einen zusätzlichen Kredit über
CHF 100 Mio. Diesen lehnte eine Minderheit Guggisberg (svp, BE) ab, zumal die
Finanzierung der familienergänzenden Kinderbetreuung in die Zuständigkeit der
Kantone und Gemeinden falle. Mit 130 zu 60 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) stimmte der
Nationalrat diesem Ausbau dennoch zu. Alle übrigen Ausbaupläne, allesamt beruhend
auf Anträgen von Stefania Prezioso (gps, GE), fanden kaum über die Reihen der SP und
der Grünen hinaus Gehör. Unter anderem hatte Prezioso verlangt, den Kredit für die
ALV zu erhöhen und die Taggelder vorübergehend auf 100 Prozent zu erhöhen. 
Doch auch die Anträge zum Ausgabenverzicht waren kaum erfolgreicher. Eine
Minderheit Schwander (svp, SZ) wollte den Betrag, den die Parlamentsdienste für die
Ausrichtung der ausserordentlichen Session beantragt hatten, um CHF 500'000
reduzieren, um Druck auf die Bernexpo zu machen, den in den Augen der Minderheit
viel zu hohen «Monopolpreis» zu senken. Ähnlich argumentierte eine Minderheit Grüter
(svp, LU), die den Kredit für Sanitätsmaterial um CHF 600'000 senken wollte, um zu
verhindern, dass die Armeeapotheke die Produkte viel zu teuer einkaufe. In beiden
Fällen argumentierten die Gegnerinnen und Gegner der Anträge, dass die
entsprechenden Kredite nur als Kostendach zu verstehen seien, die entsprechenden
Stellen aber sicherlich versuchen würden, möglichst tiefe Preise auszuhandeln.
Deutlich lehnte der Rat dann auch beide Minderheitsanträge ab. 
Dieselbe ablehnende Argumentation, also einen Verweis darauf, dass die
entsprechenden Beträge nur Rahmenkredite darstellten, fügte auch Finanzminister
Maurer bezüglich eines Antrags einer weiteren Minderheit Guggisberg an, die den
Betrag für Ausfallentschädigungen im Kulturbereich als zu hoch erachtete. Auch ein
Antrag auf Verzicht auf die Soforthilfe für Kulturschaffende, da diese nicht anders
behandelt werden sollten als etwa selbständige «Coiffeure, Physiotherapeuten,
Taxifahrer, Hoteliers, Kameraleute, Lieferanten», wie Guggisberg aufzählte, fand im
Nationalrat keine Mehrheit.  

Am meisten Diskussionen ergaben schliesslich die Verpflichtungskredite zur Luftfahrt.
Während sich der Rat bezüglich des deutlich höheren Verpflichtungskredits für die
Corona-Härtefallhilfe über CHF 40 Mrd. weitgehend einig war – hier lag kein
Minderheitenantrag vor –, behandelte die grosse Kammer zahlreiche Minderheiten zu
den Garantien für die Luftverkehrsunternehmen in der Höhe von CHF 1.275 Mrd. und
der Unterstützung für die flugnahen Betriebe, wofür CHF 600 Mio. als Nachtragskredit
und derselbe Betrag als Verpflichtungskredit beantragt waren. Erneut schilderte
Finanzminister Maurer die Situation. Er betonte, dass die Kredite für die flugnahen
Betriebe zuerst durch das auf den folgenden Tag traktandierte Luftfahrtsgesetz
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ermöglicht werden müssten. Auch im Bereich der Luftfahrt verfolge man zudem drei
Ziele: Das Geld müsse in der Schweiz bleiben, die Lufthansa müsse die
Standortsicherheit der Schweiz garantieren und die Schweizer Umweltstandards
müssten durchgesetzt werden. Diese Bedingungen habe man in entsprechenden
Vereinbarungen mit den Unternehmen festgelegt. Die flugnahen Betriebe, die einem
chinesischen Konzern angehörten und die allesamt überschuldet seien, würden nur
unterstützt, wenn dazu eine Auffanggesellschaft oder eine Gesellschaft mit Schweizer
Beteiligung oder in Schweizer Besitz gegründet würde. Um diese Optionen offen zu
halten, müsse der Kredit aber bereits jetzt gesprochen werden, zumal die FinDel betont
habe, dass sie keine entsprechenden Entscheidungen mehr treffen wolle.
Eine Minderheit Badertscher (gp, BE) beantragte, auf den Verpflichtungskredit für die
Luftverkehrsunternehmen über CHF 1.275 Mrd. zu verzichten, da der Luftverkehr als
starker Treiber des Klimaeffekts nicht auch noch durch Steuergelder unterstützt
werden solle. Ein Antrag Bäumle (glp, ZH) sah vor, CHF 500 Mio. ohne Auflagen (aber mit
Sicherheiten für den Fall von Kreditausfällen) zu sprechen; zusätzliche Unterstützung
sollte jedoch nur nach der Vereinbarung klarer Rahmenbedingungen «im Sinne der
Klimapolitik» erfolgen. Auch bezüglich der flugnahen Betriebe lag ein Minderheitsantrag
Wettstein (gp, SO) auf Verzicht auf den Nachtragskredit vor; stattdessen solle nur der
entsprechende Verpflichtungskredit genehmigt werden. Deutlich hiess der Nationalrat
sowohl den Verpflichtungskredit für die Luftverkehrsunternehmen als auch den
Nachtragskredit und den Verpflichtungskredit für die flugnahen Betriebe gut. 
Wie bereits im Voranschlag 2020 mehrfach verwendet, nutzten die
Kommissionsmehrheiten und -minderheiten bezüglich der Unterstützung für den
Luftverkehr fleissig die Möglichkeit, Rahmenbedingungen der Kreditvergabe
festzulegen. So wollte die Mehrheit der FK-NR die Unterstützung für die
Flugverkehrsunternehmen an die Bedingung knüpfen, dass «in der künftigen
standortpolitischen Zusammenarbeit mit den Flugverkehrsunternehmen die Klimaziele
des Bundesrates kontrolliert und weiterentwickelt werden». Linke Minderheiten wollten
die Unterstützung zudem an verschiedene klimapolitische Anliegen knüpfen, etwa an
die Reduktion von Treibhausgasen, an die Reduktion der Inlandflüge oder an die
Beteiligung an der Entwicklung synthetischer Flugtreibstoffe. Auch die Zusicherung der
Rückerstattung von nicht durchgeführten Flügen an die Reisebüros sowie die
bevorzugte Bedienung von inländischen Kreditoren wurden als Bedingung
vorgeschlagen, schliesslich lag auch ein Minderheitsantrag auf den Verzicht auf alle
Bedingungen vor. Deutlich setzte sich die von der Kommissionsmehrheit
vorgeschlagene Bedingung bezüglich der Klimaziele des Bundesrates gegen diverse
Minderheiten durch. Ebenfalls erfolgreich war die Bedingung, dass die
Fluggesellschaften den Reisebüros die bezahlten Flüge zurückerstatten müssen. 
Auch zu den flugnahen Betrieben standen Rahmenbedingungen der Kreditvergabe im
Raum. Eine Kommissionsmehrheit schlug vor, den Kredit an die Bedingung zu knüpfen,
dass die betroffenen Unternehmen im Falle von restrukturierungsbedingten
Entlassungen für das Personal Umschulungspläne entwickelten – und erntete dafür
auch die Zustimmung des Bundesrates. Anträge für einen Verzicht auf entsprechende
Bedingungen, einen Verzicht auf Entlassungen während der Unterstützungsphase, einen
Minimallohn von CHF 4000 für die Mitarbeitenden sowie erneut die bevorzugte
Bedienung von inländischen Kreditoren konnten sich wiederum nicht gegen den
Mehrheitsantrag durchsetzen.
Nicht nur bezüglich des Flugverkehrs, sondern auch zu den Corona-Krediten im
Allgemeinen sollten Rahmenbedingungen für die Kreditverwendung geschaffen werden:
Ein Antrag Schwander wollte die Kredite an die ersatzlose Streichung der Artikel 5, 6, 6a
und 7 der Covid-19-Verordnung 2 – also der Massnahmen bezüglich des
Betreuungsangebots für Kinder, des Veranstaltungsverbots und der Schliessung von
Einrichtungen – binden. Diesbezüglich bat Finanzminister Maurer den Nationalrat um
Ablehnung, da der Bundesrat den «pragmatischen Weg» gehen und laufend aufgrund
von Lagebeurteilungen über das weitere Vorgehen entscheiden wolle. Mit 138 zu 53
Stimmen (bei 3 Enthaltungen) folgte die grosse Kammer dem Bundesrat. 

Beinahe in Vergessenheit geriet ob der ganzen Corona-Anträge der eigentliche
Nachtrag I zum Voranschlag 2020; und dies, obwohl es einmal mehr einen Kredit für die
Hochseeschifffahrt zu sprechen galt. Eine Minderheit Schwander beantragte, den
Kredit über CHF 28.3 Mio. nicht zu genehmigen, bis der Bundesrat eine Gesamtschau
der noch ausstehenden Bürgschaftskredite für die Hochseeschiffe durchgeführt habe.
Damit solle die Salamitaktik beendet und stattdessen ein vollständiger Rahmenkredit
über den noch ausstehenden Betrag geschaffen werden. Ein solcher Rahmenkredit sei
nicht möglich, erklärte Heinz Siegenthaler (bdp, BE), da Bürgschaften gemäss
Finanzhaushaltsgesetz dann bezahlt werden müssten, wenn sie anfielen. Bundesrat
Maurer verwies zudem darauf, dass man bemüht sei, so wenig Bürgschaften wie möglich
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tatsächlich leisten zu müssen. Wenn man nun aber durch eine Gesamtschau andeuten
würde, dass man die Schiffe verkaufen wolle, hätten diese keinen Wert mehr.
Entsprechend lehnte der Nationalrat den Minderheitsantrag Schwander ab.

Insgesamt genehmigte der Nationalrat somit den Nachtrag I zum Voranschlag 2020 über
CHF 50 Mio. sowie die Nachmeldungen über CHF 16 Mrd. Dabei bestätigte er auch alle
von der FinDel bereits genehmigten Kredite. Zudem entschied der Rat mit 149 zu 31
Stimmen (bei 14 Enthaltungen), die Nachmeldungen als ausserordentlichen
Zahlungsbedarf zu verbuchen und so von der Schuldenbremse auszunehmen. Das dazu
nötige qualifizierte Mehr wurde erreicht. Die Gegenstimmen sowie die meisten
Enthaltungen stammten von der SVP-Fraktion. Überdies löste die grosse Kammer mit
186 zu 8 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) für verschiedene Ausgaben die
Ausgabenbremse. 17

Bereits am folgenden Tag setzte sich der Ständerat mit dem Nachtrag I zum
Voranschlag 2020 und den dazugehörigen Nachmeldungen auseinander und auch in
der kleinen Kammer ging die Verwendung der Superlative weiter. Dabei hatte der
Ständerat über zwei neue Anträge seiner Finanzkommission zu entscheiden: Die FK-SR
schlug einen Kredit über CHF 67 Mio. zur Unterstützung des Tourismus sowie einen
Kredit über CHF 50 Mio. zur Übernahme eines Anteils an bestimmten Geschäftsmieten
vor, obwohl die entsprechende Gesetzesgrundlage für die Unterstützung im Tourismus
wie auch bei den Geschäftsmieten noch geschaffen werden musste. Der Kredit für den
Tourismus beruhe auf zwei unterschiedlichen Anträgen, erklärte Kommissionspräsident
Hegglin (cvp, ZG). CHF 27 Mio. seien als Ersatz für die wegfallenden Tourismusabgaben
vorgesehen, mit CHF 40 Mio. solle in den nächsten drei Jahren eine Werbekampagne
für den Schweizer Tourismus geführt werden. Damit wolle man die ausländischen
Touristen von Ferien in der Schweiz überzeugen, ergänzte Christian Levrat (sp, FR).
Bundesrat Maurer kritisierte, dass das Geld gemäss diesem Vorschlag nicht in der
Schweiz bleibe, sondern «irgendwelchen Werbebüros und Plakat- und Werbeagenturen
irgendwo in China» zugutekomme. Er bat deshalb den Rat darum, ein entsprechendes
Unterstützungsprojekt des Bundesrates für den Tourismus abzuwarten, das dann
tatsächlich den Schweizer Unternehmen im Tourismusbereich zugute käme. Hans Wicki
(fdp, SR) wehrte sich gegen diese Darstellung des Finanzministers und wies als Mitglied
eines Steering Committee von Tourismus Schweiz daraufhin, dass die Werbekampagne
für das Jahr 2021 bereits in diesem Sommer geplant und Zahlungsverpflichtungen
eingegangen werden müssten. Damit wolle man auch nicht in China, sondern in der
Schweiz Werbung machen. Nicht nur der Bundesrat, auch eine Minderheit Knecht (svp,
AG) lehnte den entsprechenden Antrag der Kommissionsmehrheit mit Verweis auf die
bereits existierenden Fördergelder für den Schweizer Tourismus ab. Dennoch sprach
sich der Ständerat mit 33 zu 5 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) für den Mehrheitsantrag
aus. 
Bei den Geschäftsmieten beantragte die Kommission CHF 50 Mio. Diese Zahl komme
zustande, indem man von 15'000 betroffenen Mietverhältnissen, einer
durchschnittlichen relevanten Miete von CHF 7'800 und einer durchschnittlichen
Einschränkung von 1.5 Monaten ausgehe, erklärte Hegglin für die Kommission. Diese
Schätzungen wiederum beruhten auf dem ursprünglichen Vorschlag der WAK-SR,
wonach Geschäftsmieten bis zu CHF 5'000 pro Monat erlassen und Geschäftsmieten ab
CHF 5'000 von Mietenden, Vermietenden und Bund zu je einem Drittel übernommen
werden sollten. Auch dagegen wehrte sich eine Minderheit Knecht, deren Sprecher
betonte, dass durch eine entsprechende Regelung Rechtssicherheit und
Rechtsgleichheit nicht mehr gewährleistet seien, die Regelung zu
Wettbewerbsverzerrungen führen würde und erhebliches Missbrauchspotenzial
bestehe. Christian Levrat kritisierte die Minderheit hingegen dafür, dass sie die
Entscheidung des Vorabends angreife, aber im Rahmen der Nachtragsdiskussion keine
finanzpolitischen Begründungen dafür liefere. «Wir machen uns lächerlich, wenn wir an
einem Montagabend um 22 Uhr eine Regelung verabschieden und am Dienstagmorgen
um 11 Uhr die Finanzierung dieser Regelung ablehnen», warb er für Annahme des
Mehrheitsantrags. Mit 26 zu 14 Stimmen (bei 1 Enthaltung) sprach sich der Rat für den
Kredit zu den Geschäftsmieten aus. Ob dieser überhaupt fällig werden würde, war
jedoch unklar: Die WAK-NR hatte die entsprechende Motion zur Grundlage der
Übernahme der Geschäftsmieten in der Zwischenzeit verworfen und sich für einen
eigenen Vorschlag stark gemacht. 
Eine weitere Differenz zum Erstrat schlug die FK-SR beim Kredit für die Institutionen
zur Kinderbetreuung vor: Statt der vom Nationalrat vorgesehenen CHF 100 Mio. sollten
nur CHF 65 Mio. für die Kinderbetreuung gesprochen werden. Diese Differenz stamme
daher, dass der Bund ursprünglich 50 Prozent der entgangenen Elternbeiträge
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übernehmen sollte, nun seien es aber mindestens ein Drittel, erklärt Eva Herzog (sp,
BS). Da der Bund mit der Kultur und dem Sport zwei Bereiche unterstütze, die ebenfalls
Sache der Kantone seien, ziehe das Föderalismusargument diesbezüglich nicht, nahm
sie die Kritik an der Finanzhilfe für die Kinderbetreuung vorweg. Dem widersprach in
der Folge der Finanzminister, der auf das Sportförderungsgesetz und das
Kulturförderungsgesetz als Grundlage für die entsprechenden Unterstützungskredite
hinwies. Er bat folglich um Zustimmung zur Minderheit Salzmann (svp, BE), die auf
diesen Betrag verzichten wollte. Mit 25 zu 15 Stimmen (bei 1 Enthaltung) beharrte der
Rat jedoch auf der Unterstützung für die Kinderbetreuung und stimmte dem Vorschlag
der FK-SR zu.
Kaum Neuerungen gab es bei den übrigen Kreditposten. Eine weitere Minderheit
Knecht beantragte, unter Anführung derselben Argumentation wie tags zuvor die
Minderheit Guggisberg (svp, BE) in der grossen Kammer, die Soforthilfe für
Kulturschaffende zu streichen und die Ausfallentschädigungen im Kulturbereich zu
reduzieren. Beide Anträge lehnte der Rat ab. Dabei wurde auf eine Auszählung der
Stimmen verzichtet: Wie Ständeratspräsident Stöckli (sp, BE) zuvor angekündigt hatte,
beschränkten sich die Stimmenzählenden aufgrund des klaren Resultats auf das
Feststellen eines offensichtlichen Mehrs. 
Schliesslich bestätigte der Ständerat auch die Kredite für die Luftverkehrsunternehmen
(CHF 1.275 Mrd.) und die flugnahen Betriebe (CHF 600 Mio. Verpflichtungskredit und
CHF 600 Mio. Nachtragskredit), Ersteres entgegen einer Minderheit Thorens Goumaz
(gp, VD), die aus ökologischen Gründen auf den Luftverkehrskredit verzichten wollte:
Man dürfe nun im Flugverkehrsbereich nicht zur alten Normalität zurückkehren,
sondern müsse die Fluggesellschaften zum Handeln verpflichten, bevor man die
entsprechenden Kredite gewähre. Es seien schliesslich nicht diese zwei
Fluggesellschaften systemrelevant, sondern «c'est le climat qui est d'importance
systémique». Mit 30 zu 5 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) sprach sich der Rat jedoch
deutlich für die zwei Kredite aus. Hingegen nahm der Ständerat bei den
Rahmenbedingungen der Kreditverwendung eine Änderung vor, indem er sich sowohl
bei den Luftverkehrsunternehmen als auch bei den flugnahen Betrieben gegen die
Verpflichtung zur Berücksichtigung der Klimaziele des Bundesrates und zur
Rückerstattung der durch Reisebüros bezahlten Flüge aussprach, diesen stattdessen
jedoch die Suche nach sozialverträglichen Lösungen mit den Sozialpartnern im Falle
eines Personalabbaus vorschreiben wollte. 18

Anders als noch beim ersten Nachtrag konnte der Bundesrat seine Kreditanträge
allesamt in den Nachtrag IIa zum Voranschlag 2020 integrieren, Nachmeldungen waren
nicht nötig. Der zweite Nachtrag beinhaltete Corona-bedingt wiederum
aussergewöhnlich hohe Nachtrags- und Verpflichtungskredite in der Höhe von CHF 14.9
Mrd. respektive CHF 307.5 Mio. (Nachtrag I: CHF 16 Mrd. respektive CHF 40 Mrd.). Im
Unterschied zum ersten Nachtrag entfiel jedoch der Grossteil dieses Betrags (CHF 14.2
Mrd.) auf einen einzigen Posten: die Arbeitslosenversicherung. Erneut sollte damit
verhindert werden, dass der ALV-Fonds seine Schuldenobergrenze von CHF 8 Mrd.
erreicht, wodurch eine Erhöhung der Lohnbeiträge und eine Revision des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes nötig werden würde. Die übrigen CHF 700 Mio.
verteilten sich auf weitere 10 Nachtragskredite: CHF 307.5 Mio. beantragte der
Bundesrat für die Entwicklungshilfe; diese Mittel sollten für verschiedene internationale
Bemühungen zur Bewältigung der Corona-Epidemie eingesetzt werden. CHF 200 Mio.
sollten etwa als zinsloses Darlehen an das IKRK gehen und bis zum Jahr 2027 vollständig
zurückbezahlt werden. Weitere CHF 50.5 Millionen sollten der Internationalen
Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung, den Vereinten Nationen sowie einzelnen, von
Covid-19 besonders stark betroffenen Ländern zugute kommen. CHF 20 Mio. davon
konnten durch das EDA-Globalbudget kompensiert werden. 
Erneut sollten der Sport- und der Kulturbereich unterstützt werden, so beantragte der
Bundesrat A-fonds-perdu-Beiträge über CHF 50 Mio. für die Sportvereine und
-organisationen (Breitensport) sowie CHF 175 Mio. als rückzahlbare Darlehen für die
Fussball- und Hockeyligen. Dies sollte Letzteren ermöglichen, den Betrieb bis Ende der
Saison 2020/2021 sicherzustellen. Allenfalls sei im Budget 2021 ein weiteres Darlehen in
derselben Höhe nötig, kündigte der Bundesrat an. 
Im Kulturbereich hatte der Bundesrat festgestellt, dass zinslose Darlehen und
Soforthilfen selten genutzt wurden, aber stattdessen weit mehr Gesuche für
Ausfallentschädigungen eingegangen seien als erwartet. Folglich erhöhte er letzteren
Kredit um CHF 50 Mio. und kompensierte dies vollumfänglich durch eine Reduktion der
im Nachtrag I genehmigten Kredite zur Soforthilfe für Kulturunternehmen (CHF -35
Mio.) und zur Soforthilfe für Kulturschaffende (CHF -15 Mio.). 
Auch die Aufstockung des Kredites zur Impfstoffbeschaffung um CHF 100 Mio. wurde
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durch Reduktionen der Kredite aus dem ersten Nachtrag finanziert. Bei den Impfungen
rechnete der Bundesrat mit einem Bestellvolumen für etwa 60 Prozent der Schweizer
Bevölkerung, was Kosten von CHF 200 Mio. mit sich bringen würde. Da er bezüglich des
Arzneimittelbedarfs von deutlich höheren Fallzahlen ausgegangen war, konnten CHF
100 Mio. dort kompensiert werden. 

Neben diesen als ausserordentlicher Zahlungsbedarf verbuchten Krediten – eine solche
Ausnahme ist in der Schuldenbremse für eine «aussergewöhnliche und vom Bund nicht
steuerbare Entwicklung» vorgesehen –, standen auch Kredite an, die der
Schuldenbremse unterstellt waren. Dazu gehörten die zwei Verpflichtungskredite für
die Entwicklungshilfe sowie ein Nachtragskredit für die Produktion und den Absatz von
Wein um CHF 7 Mio. Um einen Preiszusammenbruch aufgrund einer Weinschwemme,
die ihrerseits vor allem durch die Schliessung von Restaurants bedingt war, zu
verhindern, wollte der Bundesrat Betriebe, die ihre Lagerbestände an inländischem
Wein mit kontrollierter Ursprungsbezeichnung (AOC-Wein) zu Tafelwein deklassierten,
mit insgesamt CHF 8.5 Mio. unterstützen. CHF 1.5 Mio. sollten durch einen früheren
Kredit kompensiert werden. 
CHF 17.5 Mio. sah der Bundesrat schliesslich für die indirekte Presseförderung vor und
wollte damit den Tages- und Wochenzeitungen der Regional- und Lokalpresse während
sechs Monaten die Tageszustellung bezahlen und sich an den Zustellkosten von Tages-
und Wochenzeitungen mit einer Auflage über 40'000 Exemplaren beteiligen. Weitere,
im Rahmen verschiedener Motionen (Mo. 20.3145, Mo. 20.3154, Mo. 20.3146, Mo.
20.3155) geforderte Unterstützungsmassnahmen sollten durch die Radio- und
Fernsehabgabe finanziert werden. 19

In der Sommersession behandelte der Nationalrat als Erstrat den Nachtrag IIa zum
Voranschlag 2020. Fast mehr zu reden als die eigentlichen Nachtragskredite gab
jedoch die Frage des Schuldenabbaus. Roland Fischer (gpl, LU) und Daniel Brélaz (gp,
VD) erklärten, die Kommission habe lange über dieses Thema diskutiert, zumal gemäss
der aktuellen Regelung der Schuldenbremse in den nächsten sechs Jahren CHF 30 Mrd.
abgebaut werden müssten. In einer Motion (Mo. 20.3470) habe die Kommission deshalb
beantragt, die Corona-bedingten ausserordentlichen Ausgaben nicht auf das
Amortisationskonto der Schuldenbremse zu buchen und somit der Verpflichtung des
Abbaus innert sechs Jahren zu entgehen. 
Inhaltlich bestanden kaum Differenzen zwischen der Kommissionsmehrheit und dem
Bundesrat; die Mehrheit der FK-NR hatte sich zuvor bis auf einen Punkt bei allen
Nachtragskrediten dem Bundesrat angeschlossen. Hingegen lagen dem Rat zu
verschiedenen Kreditposten Minderheitsanträge für Kürzungen vor, nur vereinzelt
verlangten Kommissionsminderheiten zudem eine Erhöhung der zu sprechenden
Kredite. 
Bei den Anträgen des EDA für die Darlehen für das IKRK (CHF 200 Mio.), für die
humanitäre Hilfe (CHF 50.5 Mio.) sowie für die multilaterale Zusammenarbeit (CHF 57
Mio.) und des EFD für den Katastrophenfonds des IWF verlangten Minderheiten
Guggisberg (svp, BE) und Nicolet (svp, VD) die Streichung der Kredite respektive bei der
humanitären Hilfe ihre Reduktion auf CHF 20 Mio. Minderheitensprecher Guggisberg
betonte, dass man Prioritäten setzen müsse und sich «auf die Menschen in der Schweiz
konzentrieren» solle, zumal während vier Jahren für die Entwicklungshilfe und die
humanitäre Hilfe bereits CHF 11 Mrd. «ins Ausland geschickt» würden. Die
nachfolgenden Generationen müssten das jetzt gesprochene Geld überdies «erst
wieder verdienen». Folglich schlug Guggisberg als Rahmenbedingung für die
Kreditverwendung in weiteren Minderheitsanträgen vor, die entsprechenden Beiträge
dem Budget der internationalen Entwicklungshilfe anzurechnen. Eine Minderheit II
Friedl (sp, SG) verlangte im Gegenzug die Aufstockung des Kredits für humanitäre Hilfe
auf CHF 100 Mio. Claudia Friedl betonte, dass es aufgrund der globalisierten
Wirtschaftsbeziehungen im Eigeninteresse der Schweiz sei, dass es auch dem Rest der
Welt gutgehe. Mit Verweis auf die humanitäre Tradition der Schweiz sei 1 Prozent der
Schweizer Ausgaben zur Bewältigung der Corona-Krise als humanitäre Hilfe zu wenig.
Vielmehr sollen in Übereinstimmung mit der vom Nationalrat in der ausserordentlichen
Session zur Bekämpfung der Corona-Krise angenommenen Motion der APK-NR (Mo.
20.3131) CHF 100 Mio. für die humanitäre Hilfe gesprochen werden. Sämtliche
Minderheiten lehnte der Nationalrat deutlich ab.
Ein Minderheitsantrag lag auch bezüglich der indirekten Presseförderung vor. Eine
Minderheit Strupler (svp, TG) verlangte die Streichung der CHF 17.5 Mio. für die
Zustellungshilfe für die Presse, um eine unzulässige Abhängigkeit der Presse vom Staat
zu verhindern. Die Mehrheit des Nationalrats stimmte dem Kredit jedoch in
Übereinstimmung mit der Forderung aus zwei zuvor von beiden Räten angenommenen
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Motionen (Mo. 20.3145, Mo. 20.3154) zu.  
Diskussionen gab es wie schon beim ersten Nachtrag auch bei den Sport- und
Kulturkrediten. Bei den Darlehen für die Fussball- und Eishockeyligen verlangte die
Kommissionsmehrheit, dass die Senkung des durchschnittlichen Einkommens aller am
Ligabetrieb teilnehmenden Spieler, welche gemäss der auf den 1. Juni 2020 geänderten
Sportförderungsverordnung nötig wird, wenn die Darlehen nicht innert drei Jahren
zurückbezahlt werden, durch eine progressive Senkung der einzelnen Einkommen
erreicht wird, dass also höhere Einkommen stärker gesenkt würden. Während eine
Minderheit Feller (fdp, VD) diese Bedingung ablehnte, wollte eine weitere Minderheit
Strupler den Betrag des Darlehens um CHF 50 Mio. reduzieren. Die
Kommissionsmehrheit setzte sich jedoch gegen beide Minderheiten durch. 
Auch bei den Ausfallentschädigungen für Kulturunternehmen und Kulturschaffende
verlangte eine Minderheit Guggisberg die Streichung, zumal ab dem 6. Juni
Kulturanlässe mit 300 Personen wieder möglich seien und die Betroffenen andere
Möglichkeiten hätten. Auch hier setzte sich die Kommission durch, genauso wie bei
ihrem Antrag auf zusätzliche CHF 10 Mio. für Kulturvereine im Laienbereich. Sämtliche
Kulturbeträge sollten durch eine Umlagerung des Kredits «Soforthilfe für
Kulturunternehmen» finanziert werden. 
Eine Minderheit Widmer setzte sich schliesslich erfolglos für einen Kredit über CHF 10
Mio. als Nothilfe für Armutsbetroffene ein; verschiedene Sprechende verwiesen
diesbezüglich auf die Bilder von auf Essenshilfe wartenden Menschen in Genf.
Kommissionssprecher Fischer erläuterte jedoch für die Kommission, dass die
entsprechende Hilfe von den Kantonen und Gemeinden geleistet werden solle, zumal
diese mit der jeweiligen Situation besser vertraut seien als der Bund. 
Der grösste Kreditposten schliesslich, die CHF 14.2 Mrd. für die ALV, wurde gar ohne
Minderheitsantrag stillschweigend verabschiedet. Der Rat war sich einig, dass man nun
nicht durch eine Erhöhung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge die
konjunkturelle Erholung ausbremsen dürfe. Zuvor hatte Lars Guggisberg als
Bedingungen für die Zustimmung der SVP-Fraktion eine gesetzliche Grundlage für die
Ausgabe gefordert. Finanzminister Maurer versprach dem Rat auf Anfang Juli eine
entsprechende Botschaft, die das Parlament in der Herbstsession beschliessen könne,
und betonte, ohne die entsprechende Botschaft könne der Kredit nicht verwendet
werden. Des Weiteren versprach er eine Gesamtschau zur Kurzarbeit, die gemeinsam
mit dem Budget 2021 und den Finanzplänen behandelt werden sollte, und liess
durchblicken, dass die CHF 40 Mrd. kaum vollständig aufgebraucht werden würden. 
In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den Nachtrag IIa zum Voranschlag
2020 mit 150 zu 23 Stimmen (bei 22 Enthaltungen) an. Sämtliche ablehnenden Stimmen
und Enthaltungen stammten von Mitgliedern der SVP-Fraktion. 20

Das Differenzbereinigungsverfahren zu den Nachmeldungen zum Nachtrag I zum
Voranschlag 2020 dauerte zwar einige Runden, wurde jedoch in nur zwei Tagen der
ausserordentlichen Session zur Bewältigung der Corona-Krise abgewickelt.
Entsprechen sei man als Mitglied einer Finanzkommission «eigentlich von einer Sitzung
an die nächste» gegangen, wie Ursula Schneider Schüttel (sp, NR) erklärte und die zu
kurze Behandlungszeit monierte. Noch offen waren bei der Differenzbereinigung die
Kredite für die Institutionen der Kinderbetreuung, für den Tourismus, für die
Geschäftsmieten sowie die Rahmenbedingungen für die Flugverkehrsunternehmen und
die flugnahen Betriebe. Zu den ersten drei Punkten redete Finanzminister Maurer dem
Parlament zu Beginn der Differenzbereinigung ins Gewissen: Das Legiferieren aufgrund
von Notrecht sei nur bei Gefahr oder Eintreten einer schweren Störung der
öffentlichen Ordnung oder bei Gefährdung der inneren oder äusseren Sicherheit
möglich. Dies sei jedoch bei den noch offenen Fragen zur Kinderbetreuung, zum
Tourismus und zum Wohnungswesen nicht der Fall. Entsprechend habe man keine
Berechtigung, hier einen Kredit zu sprechen. Dieser Appell stiess beim Parlament
jedoch mehrheitlich auf taube Ohren.  
Bezüglich des Kredits für die Institutionen zur Kinderbetreuung betonte etwa Céline
Widmer (sp, ZH), die nationalrätliche Kommissionssprecherin, die Notwendigkeit der
Bundesunterstützung aufgrund der aktuellen Notlage. Zahlreiche Sprechende betonten
denn auch die soziale und wirtschaftliche Bedeutung von Krippen und hoben hervor,
dass das Kinderbetreuungsnetz langwierig und teuer aufgebaut worden sei und nun
Gefahr laufe, zusammenzubrechen. Zu glauben, dass die Gemeinden und Kantone diese
Zahlungen leisten könnten, sei illusorisch, erklärte etwa Minderheitssprecher Christian
Dandrès (sp, GE). Auch die Kommissionsmehrheit sah einen Beitrag vor: Insgesamt liege
der geschätzte Finanzbedarf bei CHF 200 Mio., davon solle der Bund wie vom Ständerat
vorgeschlagen einen Drittel, die Kantone zwei Drittel übernehmen, erklärte
Kommissionssprecherin Widmer. Zwar beantragten zwei Minderheiten, bei CHF 100
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Mio. zu bleiben respektive gar kein Geld zu sprechen, die Ratsmehrheit entschied sich
jedoch, dem Ständerat beizupflichten und diese Differenz zu bereinigen. 
Als nächstes galt es, die Bedingungen der Kreditverwendung für die
Flugverkehrsunternehmen und flugnahen Betriebe zu bereinigen. Auch hier willigte der
Nationalrat in die Formulierung des Ständerates ein: Statt Umschulungsplänen für den
Fall eines Stellenabbaus zu erarbeiten, sollten die entsprechenden Unternehmen dazu
verpflichtet werden, bei einem allfälligen Personalabbau sozialverträgliche Lösungen zu
finden. Umstrittener war die Frage, ob die Flugverkehrsunternehmen verpflichtet
werden sollten, den Reisebüros die ausgefallenen Flüge zu bezahlen. Löste dies bei der
Mehrheit des Ständerates anfänglich aufgrund der Ungleichbehandlung von Reisebüros
und Privaten noch Kopfschütteln aus, liess sie sich in der Folge vom Argument
überzeugen, dass Umbuchungen, Gutscheine und Rückzahlungen bis April 2021 zwar für
Private eine Möglichkeit seien, nicht aber für die Reisebüros, welche den Kunden
ihrerseits ab Anfang Oktober das Geld zurückerstatten müssten. Für diese sei eben eine
Rückzahlung existenziell. Stillschweigend willigte der Ständerat folglich in diese
Bedingung zur Kreditverwendung ein. 
Länger dauerten die Debatten zu den Geschäftsmieten und zum Tourismus. 
Die Diskussion um den Kredit zu den Geschäftsmieten lehnte sich eng an die Diskussion
um das Gesetz und somit die Formalitäten zum Erlass der Geschäftsmieten an. Die CHF
50 Mio., welche der Ständerat anfangs beantragt hatte, entsprachen denn auch dem
Betrag, der gemäss des Konzepts der WAK-SR nötig wäre. Da der Vorschlag der WAK-NR
lediglich eine Aufteilung zwischen Mietenden und Vermietenden, ohne Beteiligung des
Bundes vorsah, und der Nationalrat diesen gegenüber dem ständerätlichen Vorschlag
bevorzugte, lehnte die grosse Kammer einen entsprechenden Bundeskredit ab. Eine
Minderheit Friedl (sp, SG) zog jedoch in Betracht, CHF 20 Mio. für einen Härtefallfonds,
den es auch im nationalrätlichen Konzept brauche, einzustellen, erzielte mit diesem
Vorschlag jedoch keine Mehrheit. Es fehle die Gesetzesgrundlage für einen
entsprechenden Kredit, zumal man sich bezüglich des Gesetzes nicht habe einigen
können, betonten dessen Gegnerinnen und Gegner. Ähnlich verlief anschliessend auch
die Debatte im Ständerat, auch hier sprach sich die Kommissionsmehrheit dagegen aus,
einen Betrag zu sprechen, ohne dass die gesetzliche Grundlage vorliege. In der
Zwischenzeit hatte die WAK-SR ein neues, auf dem Vorschlag ihrer
Schwesterkommission beruhendes Konzept erarbeitet, das ebenfalls einen
Härtefallfonds beinhaltete. Um diesen zu finanzieren, schlug auch im Ständerat eine
Minderheit einen Kredit über CHF 20 Mio. vor – hier jedoch mit 21 zu 20 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) erfolgreich, wenn auch äusserst knapp. Die Argumentation der
Minderheit lautete, dass das Geld mit diesem Kredit bereit wäre, falls die Räte eine
Übereinkunft bezüglich des Gesetzes treffen würden, und ansonsten eh nicht
verwendet werden könnte. Nachdem sich der Nationalrat jedoch von dieser
Argumentation nicht hatte überzeugen lassen und auf einer Streichung des
entsprechenden Kredits beharrt hatte, willigte der Ständerat ein: Ohne
Gesetzesgrundlage gebe es auch keinen Kredit; man habe ja in der Sommersession
erneut eine Möglichkeit, diesbezüglich eine Gesetzesgrundlage zu erarbeiten, war aus
der kleinen Kammer zu vernehmen.
Somit verblieb noch der kombinierte Kredit für den Tourismus. Hier hatte sich der
Nationalrat mit den CHF 40 Mio. für die Werbekampagne für den Schweizer Tourismus
für die nächsten drei Jahre abgefunden, wollte diese aber nur unter der Bedingung
genehmigen, dass dieser Tourismuskredit für dreifach nachhaltige – ökologische, sozial
gerechte und wirtschaftlich sorgsame – Förderprogramme eingesetzt würde. Die
wegfallenden Tourismusabgaben in der Höhe von CHF 27 Mio. wollte er hingegen nicht
finanzieren – diese hätte der Bund anstelle der privaten Beitragszahlenden, darunter
die UBS, die Zürcher Kantonalbank und Red Bull, übernehmen sollen, wie Bundesrat
Maurer eine Erklärung des SECO wiedergab. Letzteres sei ebenfalls der Meinung, es
brauche keinen zusätzlichen Kredite, ergänzte der Finanzminister. Man wolle nicht die
Beiträge von Privaten übernehmen, zudem würde das Geld nicht den Geschädigten
zugutekommen, befürchtete die grosse Kammer. Der Ständerat präzisierte die
Ausgangslage der Tourismusabgaben: Normalerweise würde dieser Betrag durch rund
1200 Partner aus dem Tourismusbereich – CHF 22 Mio. stammten dabei von lokalen
Akteuren, CHF 5 Mio. von grossen Sponsoren – finanziert und vor allem kleineren und
regionalen Partnern zugute kommen. Der Ständerat hielt somit vorerst am höheren
Betrag von CHF 67 Mio. fest, gab jedoch kurz vor der Einigungskonferenz nach,
nachdem der Nationalrat einen Kompromissvorschlag einer Minderheit Matter (glp, GE)
über CHF 53.5 Mio., bei dem der Bund entsprechend nur die Hälfte der
Tourismusabgabe hätte übernehmen sollen, abgelehnt hatte. Kommissionspräsident
Hegglin (cvp, ZG) verwies jedoch darauf, dass man hier unter der Bedingung einlenke,
dass der Bundesrat die CHF 40 Mio je hälftig den regionalen Tourismusorganisationen
und Schweiz Tourismus zukommen lasse. Beat Rieder (cvp, VS) ergänzte, dass damit bei
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Schweizerinnen und Schweizern Werbung für Ferien in der Schweiz gemacht und nicht
international für Ferien in der Schweiz geworben werden solle. Schliesslich willigte der
Ständerat auch in die Bedingung ein, dass der Kredit für die Förderung eines
nachhaltigen Tourismus eingesetzt werden solle, auch wenn gemäss Hegglin die
«Zuständigen des SECO» die Folgen dieser Bedingung nicht genau hätten abschätzen
können. 
Insgesamt folgte das Parlament somit nur bei den Geschäftsmieten dem Aufruf des
Finanzministers sowie einer Minderheit Schwander (svp, SZ) und verzichtete auf weitere
Kredite im Rahmen des Notrechts, entschied sich bei den übrigen zwei Fragen aber
immerhin für des Finanzministers zweitliebste Option: die günstigere. 21

Der Ständerat folgte bei seiner Behandlung des Nachtrags IIa zum Voranschlag 2020
einen Tag später bis auf eine Ausnahme vollständig dem Bundesrat. Zwar waren in der
Kommission zahlreiche verschiedene Anträge behandelt worden, im Unterschied zum
Nationalrat verzichteten die Kommissionsminderheiten jedoch darauf, ihre Anträge
dem Rat zu unterbreiten. Einzig der Antrag der Mehrheit, dem Nationalrat bezüglich
seines ergänzten Kredits über CHF 10 Mio. für Kulturvereine im Laienbereich zu folgen,
stand im Raum und wurde von der kleinen Kammer stillschweigend gutgeheissen. Eine
Differenz zum Erstrat schuf der Ständerat jedoch: Die kleine Kammer sprach sich gegen
die Rahmenbedingung für die Kreditvergabe an die Fussball- und Eishockeyligen aus;
die Vereine sollten nicht verpflichtet werden, bei allfällig nötigen Gehaltskürzungen
progressiv vorzugehen. Die Anspruchsvoraussetzungen für die Darlehen seien bereits
sehr einengend und verpflichtend, weshalb man keine weitere Hürde einbauen wolle,
erklärte Kommissionspräsident Hegglin (cvp, ZG). In der Gesamtabstimmung nahm der
Ständerat den Nachtrag IIa ohne Gegenstimmen an (42 zu 0 Stimmen bei 2
Enthaltungen respektive 44 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung). 

Somit stand im Differenzbereinigungsverfahren lediglich die Frage der
Anspruchsvoraussetzungen für die Sportligen zur Debatte. Dabei entschied der
Nationalrat auf Antrag seiner Finanzkommission, aber entgegen einer Minderheit Feller
(fdp, VD), auf Festhalten. Man müsse zwischen weniger gut verdienenden und den
hochbezahlten Profisportlern unterscheiden, argumentierte etwa Lars Guggisberg (svp,
BE) diesbezüglich. In der Folge lenkten die ständerätliche Kommission und schliesslich
auch der Ständerat ein: Man stimme der Bedingung der Kreditvergabe zu, wenn diese
nicht als Einzelfallprüfung, sondern als Selbstdeklaration der Liga, diese Pflicht
einzuhalten, – wenn auch mit allfälligen Stichprobenkontrollen – verstanden werde. Mit
23 zu 18 (bei 1 Enthaltung) nahm der Ständerat diese Bedingung schliesslich an und
hiess damit den Nachtrag IIa zum Voranschlag 2020 gut. 22
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Im August 2020 legte der Bundesrat dem Parlament das dritte Massnahmenpaket zur
Bewältigung der Corona-Pandemie als Nachtrag IIb zum Voranschlag 2020 vor. Dieses
weitere Massnahmenpaket beinhaltete 13 Nachtragskredite über insgesamt CHF 770
Mio. und war zur weiteren Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise
nötig geworden. Die entsprechenden Kosten sollten ausserordentlich verbucht werden,
zumal Corona eine «aussergewöhnliche und vom Bund nicht steuerbare Entwicklung»
darstelle, die Hälfte der Ausgaben sollten überdies aus früheren Krediten kompensiert
werden. 
Der grösste Kreditposten stellten die Coronatests (CHF 288.5 Mio.) dar. Da der Bund so
viel, wie möglich und sinnvoll ist, testen wollte, übernahm er ab Ende Juni 2020 die
Kosten der Coronatests, die zuvor uneinheitlich durch die OKP oder die Kantone
bezahlt worden waren. Die dadurch anfallenden Kosten sollten durch den bereits
bewilligten Kredit für die Beschaffung von Sanitätsmaterial kompensiert werden. Der
Kredit sollte bis zum Ende des Jahres 2020 durchschnittlich 8000 Tests pro Tag
ermöglichen. 
Ähnlich hoch fielen die Kosten für die Einlage in den Bahninfrastrukturfonds aus (CHF
221.3 Mio.), die aufgrund des dringlichen Bundesgesetzes über die Unterstützung des
öffentlichen Verkehrs in der Covid-19-Krise möglich geworden war. Da der Bundesrat
für das Jahr 2020 Corona-bedingt mit einem Einbruch der Einlagen aus dem
allgemeinen Bundeshaushalt sowie der zweckgebundenen Einnahmen in den
Bahninfrastrukturfonds rechnete, wollte er dem Fonds zusätzlich den Maximalbetrag
von zwei Dritteln des Reinertrag der LSVA zukommen lassen. Ursprünglich hätten CHF
221 Mio. der LSVA-Einnahmen für den allgemeinen Bundeshaushalt eingesetzt werden
sollen. Zudem sollte die Rückzahlung der Bevorschussung des Fonds für 2020 sistiert
werden.
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Der dritte grosse Kreditposten stellte die Rekapitalisierung von Skyguide (CHF 150 Mio.)
dar. Wegen des Zusammenbruchs des Flugverkehrs habe Skyguide grosse
Umsatzeinbussen zu beklagen – für das Jahr 2020 rechnete das Unternehmen mit
Verlusten bis CHF 246 Mio. Der Bund sei gemäss Luftfahrtgesetz verpflichtet, für eine
genügende Kapitalaustattung von Skyguide zu sorgen, entsprechend wollte der
Bundesrat den Betrag in das Eigenkapital von Skyguide einschiessen.
Die übrigen Nachtragskredite waren deutlich kleiner: Die Parlamentsdienste benötigten
CHF 3 Mio. für die Sommersession 2020 in der Bernexpo sowie für die baulichen
Massnahmen im Bundeshaus für die Herbstsession 2020. Das Bundesamt für Kultur
beantragte CHF 3.5 Mio. für die Abfederung der Auswirkungen der Schliessungen der 18
Schweizerschulen im Ausland, CHF 1 Mio. für Kulturvereine im Laienbereich zur
Deckung finanzieller Schäden durch die reduzierte Durchführung von Veranstaltungen
sowie CHF 34 Mio. für die Finanzierung von Leistungsvereinbarungen der Kantone zur
Unterstützung der Kulturunternehmen. Letztere beiden Kredite wurden vollständig aus
der Soforthilfe für Kulturunternehmen kompensiert.
Das BAG benötigte neben dem Kredit für die Covid-Tests CHF 28.2 Mio. zur
Finanzierung des Aufbaus ihrer Krisenorganisation und zur Entwicklung des Proximity-
Tracing-Systems sowie CHF 3.4 Mio. für Subventionen an nationale Referenzzentren
etwa für zusätzliche Testkapazitäten oder an Organisationen für die psychologische
Beratung. 
Aufgrund des Lockdowns konnten bauliche Massnahmen an der ETH Zürich schneller
realisiert werden als geplant, wodurch deren zusätzliche Kosten über CHF 24 Mio. aus
dem Finanzierungsbeitrag der ETH kompensiert werden sollten. Das WBF beantragte
CHF 10 Mio. als ausserordentliche Kapitalerhöhung der SIFEM, der
Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft des Bundes, wobei der Nachtragskredit aus den
Voranschlagskrediten für wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit und für
wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit der Länder des Ostens kompensiert
werden sollte. CHF 95'000 beantragte das BWL für die Lagerhaltung von Ethanol für
eine allfällig zukünftig erneut nötige Herstellung von Desinfektionsmitteln. Schliesslich
verlangte das Bakom CHF 2.92 Mio. für den Ausbau der indirekten Presseförderung,
konkret für die Tageszustellung für abonnierte Tages- und Wochenzeitungen der
Regional- und Lokalpresse sowie für einen Teil der Kosten grösserer Medien. Bei einer
Annahme des Covid-19-Gesetzes würden die entsprechenden Massnahmen verlängert,
wodurch der Nachtragskredit nötig werden würde. 23

Im Voranschlag 2021, den der Bundesrat im August 2020 präsentierte, budgetierte er
ein ordentliches Defizit von CHF 1.06 Mrd., das sich jedoch noch weit unterhalb des von
der Schuldenbremse erlaubten Defizits bewegte: Aufgrund des starken
Wirtschaftseinbruchs wäre gar ein Defizit von CHF 3.3 Mrd. erlaubt, womit der
Bundesrat einen strukturellen Überschuss von CHF 2.2. Mrd. beantragte. Ordentliche
Defizite sind im Budget nichts seltenes, das letzte Mal hatte der Bundesrat 2017 ein
Defizit von CHF 200 Mio. veranschlagt, die Höhe des Defizits war hingegen schon eher
aussergewöhnlich: 2010 war letztmals ein mindestens so hohes, damals aber mit CHF
2.4 Mrd. noch deutlich höheres Defizit beantragt worden. Der Bundesrat sah die Sache
indes positiv: In Anbetracht des Konjunktureinbruchs 2020 sei das erwartete Defizit
«überraschend gut», was er vor allem auf den strukturellen Überschuss, mit dem man
zu Beginn der Budgetplanung gerechnet hatte (CHF 1.1 Mrd.), die zusätzliche
Gewinnausschüttung der SNB (CHF 0.7 Mrd.) sowie die Verschiebung von
Steuereinnahmen aus dem Jahr 2020 aufgrund der Aussetzung der Verzugszinsen (CHF
2.4 Mrd.) zurückführte. 
Auch für die Finanzplanjahre veranschlagte der Bundesrat ein Defizit. Dieses sollte zwar
bis ins Jahr 2024 deutlich kleiner werden, dennoch erwartete der Bundesrat für das
Jahr 2024 aufgrund des durch die erwartete wirtschaftliche Erholung sinkenden
zulässigen Defizits ein strukturelles Defizit. Er verwies bezüglich der Finanzplanjahre
jedoch auf die grossen Unsicherheiten bei der Planung, insbesondere bezüglich der
Geschwindigkeit und des Ausmasses der wirtschaftlichen Erholung. Ausstehend seien
zudem mögliche Steuerreformen, die zu Mehrausgaben (EU-Programme im BFI-
Bereich) sowie Mindereinnahmen (Abschaffung der Industriezölle und der
Stempelabgaben, höherer Abzug für Krankenkassenprämien) führen würden. 

Für das Jahr 2021 rechnete der Bundesrat mit ordentlichen Einnahmen von CHF 75.8
Mrd. und somit nur einem geringen Wachstum gegenüber dem Voranschlag 2020
(+0.2%). Vergleicht man die erwarteten Einnahmen hingegen mit den erwarteten (weil
noch nicht definitiven) tatsächlichen Einnahmen des Jahres 2020, ergibt sich ein
Wachstum von 7.6 Prozent. Dieses Einnahmewachstum führte der Bundesrat auf seine
befristete Aussetzung der Verzugszinsen zurück, wodurch ein Teil der 2020 fälligen
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direkten Bundessteuern und Mehrwertsteuern erst 2021 und in den Finanzplanjahren
eingehen werde. Die Ausgabensteigerung für das Jahr 2021 (+CHF 1.6 Mio., +2.0%)
führte der Bundesrat auf verschiedene Corona-Massnahmen, wie die Honorierung der
Covid-Bürgschaften, das Hilfspaket Sport, die Finanzierung der Corona-Tests sowie die
indirekten Presseförderung, zurück. Da einiger Spielraum bestehe, würden diese
Ausgaben ordentlich verbucht, nicht wie die Corona-bedingten Ausgaben 2020.
Darüber hinaus erwartete der Bundesrat für das Voranschlagsjahr ein positives BIP-
Wachstum von 4.9 Prozent. In Anbetracht des grössten Wirtschaftseinbruchs seit 1975
im Jahr 2020 mit einem negativen BIP-Wachstum von -6.2 Prozent stelle dies aber
lediglich einen Aufholeffekt dar. 

Für die Erfolgsrechnung budgetierte die Regierung für das Jahr 2021 einen
Ertragsüberschuss von CHF 1.3 Mrd., wobei sich das operative Ergebnis (+0.4 Mrd.) und
das Ergebnis aus Beteiligungen (+1.3 Mrd.) positiv, der Zinsaufwand (-0.5 Mrd.) negativ
auswirken sollten. Bei der Investitionsrechnung wurde ein Anstieg aufgrund der
Darlehen an die Profiligen im Sport sowie der Investitionen in Liegenschaften und in
Rüstungsmaterial sowie ein negatives Saldo von CHF 10.8 Mrd. erwartet. 

Eine Frage, die seit Beginn der Corona-Krise vor allem für die Medien von grossem
Interesse gewesen war, beantwortete der Bundesrat im Rahmen des Voranschlags
ebenfalls: Die Bruttoschulden des Bundes waren im Jahr 2020 um CHF 8.7 Mrd. auf
CHF 105.6 Mrd. angestiegen, die Nettoschulden, welche auch den Rückgang des
Finanzvermögens (-12.3 Mrd.) durch ein Sinken der flüssigen Mittel beinhalten, stiegen
um CHF 21 Mrd. Schliesslich verglich der Bundesrat in seinem Bericht die
Schuldenquote (Anteil Bruttoschulden am BIP) der Schweiz mit derjenigen von elf
Vergleichsstaaten: Nur Schweden (41.2%) verfügte demnach Ende 2020 gemäss OECD
über eine ähnlich tiefe Schuldenquote wie die Schweiz (30.3%), während die Quoten
der übrigen Staaten mindestens doppelt so hoch (oder unbekannt) waren. Ähnlich
zeigte sich die Situation bezüglich des Defizits: Mit -1.4 Prozent verfügte 2020 nur
Norwegen über ein kleineres Defizit als die Schweiz (-3.8%), während das Defizit im
Euroraum zum Beispiel -9.2 Prozent betrug. 24

Obwohl doch einige Wortmeldungen zu vermerken waren, führte der Nachtrag IIb zum
Voranschlag 2020 im Vergleich zum Nachtrag IIa im Nationalrat zu vergleichsweise
wenig Diskussionen. Gleich zu Beginn der Behandlung in der Herbstsession 2020
stellten die Kommissionssprecher Gschwind (cvp, JU) und Wettstein (gp, SO) fest, dass
alle Nachtragskredite von der Mehrheit der FK-NR gutgeheissen worden seien. So lagen
lediglich drei Minderheitenanträge zu zwei Positionen vor. 
Die Minderheit Guggisberg (svp, BE) störte sich daran, dass der Kredit für die
Finanzierung der Leistungsvereinbarungen der Kantone im Kulturbereich aus der
Soforthilfe für Kulturunternehmen kompensiert werden sollte, die als Darlehen
gesprochen worden war. Nun werde dieses Darlehen aber in einen A-Fonds-perdu-
Posten umgewandelt, was nicht gerechtfertigt sei, zumal Grossveranstaltungen ab
Oktober 2020 wieder möglich seien und die Kantone gemäss Bundesverfassung für den
Kulturbereich zuständig seien. Entsprechend solle dieser Kredit gestrichen werden.
Finanzminister Maurer wies hingegen darauf hin, dass der Bund das Geld nicht an die
Unternehmen, sondern an die Kantone überweise. Diese nähmen die Verteilung der
Gelder vor, übernähmen dabei aber selbst jeweils die Hälfte der Finanzierung. Mit 140
zu 53 Stimmen hiess der Nationalrat diesen Kredit gegen den Willen der geschlossen
stimmenden SVP-Fraktion gut.
Eine weitere Minderheit Guggisberg störte sich an den «feudalen
Anstellungsbedingungen von Skyguide», etwa am Rentenalter 56 oder den
vergleichsweise hohen Löhnen. Die Ankündigung, dass die Gewerkschaften und
Skyguide im Gegenzug für die Rekapitalisierung bis Ende 2021 einen gemeinsamen Plan
für eine Rentenaltererhöhung zu erarbeiten hätten, sei zu wenig verbindlich.
Stattdessen wollte die Minderheit diese Bedingung sowie weitere Massnahmen zur
Kostenreduktion als Rahmenbedingungen der Kreditvergabe vorschreiben. Eine
Minderheit Dandrès (sp, GE) wollte hingegen sicherstellen, dass die
Gesamtarbeitsverträge und Arbeitsbedingungen, die vor dem Shutdown festgelegt
worden waren, eingehalten würden. Der Bund könne seine obligatorische Unterstützung
nicht an schlechtere Arbeitsbedingungen knüpfen, zumal diese durch
Kollektivverhandlungen ausgearbeitet worden seien. Bundesrat Maurer entgegnete,
dass beide Minderheitsanträge die Gewaltentrennung missachteten, indem das
Parlament in die Entscheidungen des Verwaltungsrates eingreife. Zum Beispiel habe der
Verwaltungsrat von Skyguide bereits eine Kürzung des variablen Anteils der Löhne
beschlossen. In der Folge zog der Rat den Minderheitsantrag Guggisberg dem
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Minderheitsantrag Dandrès zwar mit 109 zu 68 Stimmen (bei 17 Enthaltungen) vor, lehnte
Ersteren aber anschliessend dennoch mit 139 zu 54 Stimmen (bei 1 Enthaltung) ab. Die
SVP-Fraktion, die sich als einzige für den Minderheitsantrag Guggisberg ausgesprochen
hatte, lehnte auch als einzige den ausserordentlichen Zahlungsbedarf, die Lösung der
Schuldenbremse sowie den Nachtrag IIb in der Gesamtabstimmung ab (142 zu 53
Stimmen; 142 zu 52 Stimmen; 141 zu 52 Stimmen). Kaum Widerstand gab es bezüglich
des Bundesbeschlusses III über die Entnahmen aus dem Bahninfrastrukturfonds für das
Jahr 2020, diesem stimmte der Rat mit 192 zu 1 Stimmen gegen den Willen von Erich
Hess (svp, BE) zu.

Keine Diskussionen zum Nachtrag IIb gab es im Ständerat: Nach der Präsentation der
Vorlage durch Kommissionssprecher Hegglin (cvp, ZG) und Bundesrat Maurer nahm der
Rat den ausserordentlichen Zahlungsbedarf, die Lösung der Schuldenbremse, den
Nachtrag IIb und den Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus dem
Bahninfrastrukturfonds einstimmig mit jeweils 33 zu 0 Stimmen an. 25

Zwei Wochen, nachdem das Parlament den ausserordentlichen Nachtrag IIb
verabschiedet hatte, reichte der Bundesrat im September 2020 den ordentlichen
Nachtrag II zum Voranschlag 2020 nach. Dieser beinhaltete zehn Nachtragskredite
über CHF 98.2 Mio. und betraf insbesondere die Bundesbeiträge an die
Ergänzungsleistungen zur AHV (CHF 53 Mio.) und zur IV (CHF 25 Mio.). So nähmen die
Bezüge von Ergänzungsleistungen in den Kantonen im Jahr 2020 voraussichtlich stärker
zu als erwartet, wodurch auch die Ausgaben des Bundes, der 5/8 der Kosten
übernimmt, anstiegen. Weitere Kreditposten betrafen die Frontex (CHF 7.1 Mio.), deren
Budget voraussichtlich erhöht werde; die Hochseeschifffahrt (CHF 4 Mio.), bei der eine
weitere Bürgschaft gezogen worden sei; die Zollverwaltung (CHF 3 Mio.), die aufgrund
eines Bundesgerichtsentscheids zur Besteuerung von Cannabisblüten die Erträge sowie
Zinsen aus der Tabaksteuer zurückerstatten muss. 
Neben diesen Nachtragskrediten beantragte der Bundesrat auch einen
Verpflichtungskredit für die Beschaffung von Arzneimitteln (CHF 30 Mio.). Da der Bund
diese nicht mehr direkt beschaffe, sondern den Lieferfirmen eine Abnahmegarantie
gebe, entstünden mehrjährige Verpflichtungen, erklärte der Bundesrat. Weiter wollte er
eine Kreditverschiebung von der Armeeapotheke für die Beschaffung von
Sanitätsmaterial hin zur Finanzierung der Covid-Testkosten vornehmen. Statt der 8000
Tests täglich, die im Rahmen des Nachtrags IIb finanziert worden waren, führe der Bund
derzeit 12'000 Tests täglich durch. Obwohl er die Testkosten gesenkt habe, entstünde
dadurch noch immer ein Finanzbedarf. CHF 15.6 Mio. aus nicht ausgeschöpften
Voranschlagskrediten 2019 sollten schliesslich in verschiedenen Bundesämtern zur
Bildung von zweckgebundenen Reserven eingesetzt werden, wozu aufgrund der
verspäteten Behandlung der Staatsrechnung 2019 eine Kreditübertragung nötig
wurde. 26
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Zwar hatte der Bundesrat bei der Veröffentlichung des Voranschlags 2021 im August
2020 noch mehrheitlich positiv getönt, bereits zu diesem Zeitpunkt hatte er jedoch
eine Nachmeldung zum Voranschlag angekündigt. Diese erschien im September
desselben Jahres und belief sich auf CHF 1.4 Mrd. Die Nachmeldung sei eine Reaktion
auf die verschiedenen Massnahmen, welche der Bundesrat und das Parlament in der
Zwischenzeit beschlossen hätten, erklärte die Regierung in ihrer Medienmitteilung.
Betroffen von der Nachmeldung waren insbesondere der öffentliche Verkehr (CHF 514
Mio.), Skyguide (CHF 250 Mio.), der Kulturbereich (CHF 130 Mio.) sowie die
Erwerbsersatzordnung aufgrund der Massnahmen zur Entschädigung des
Erwerbsausfalls (CHF 490 Mio.). Insgesamt kam damit das Ausgabenwachstum bei 3.9
Prozent und das ordentliche Defizit bei CHF 2.5 Mrd. zu liegen, womit die
Schuldenbremse noch immer erfüllt werden konnte, der Handlungsspielraum für
künftige Nachträge und Nachmeldungen jedoch abnahm. Die Nachmeldung enthielt
überdies einen Antrag, einen Teil des strukturellen Überschusses der Staatsrechnung
2019 als Gutschrift auf dem Amortisationskonto zu verbuchen. 27
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Im November 2020 reichte der Bundesrat zwei weitere Nachmeldungen zum
Voranschlag 2021 nach. Zusätzlich zu den bereits im September beantragten CHF 1.4
Mrd. legte er Anträge über CHF 1.75 Mrd. vor. Der Grossteil davon betraf die Leistungen
für den Erwerbsersatz, bei dem der Bundesrat zusätzlich zu den im September
verlangten CHF 490 Mio. weitere CHF 1.7 Mrd. beantragte. Die übrigen Anträge waren
deutlich tiefer, so benötigte der Bundesrat CHF 33 Mio. zur weiteren Beschaffung von
Arzneimitteln, CHF 20 Mio. für die damals vorgesehene Härtefallentschädigung für die
Vermietenden, CHF 2.6 Mio. für die Exportförderung – auch in den Finanzplanjahren –,
CHF 1 Mio. als Darlehen an die Aufsichtsorganisationen in der Finanzmarktaufsicht
sowie CHF 465'000 für die Lagerhaltung von Ethanol. Insgesamt beantragte der
Bundesrat damit Nachtragskredite zum Voranschlag 2021 in der Höhe von CHF 3.15
Mrd. 28
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Ein Novum stellte der Übergangsvoranschlag bis zur Verabschiedung des Voranschlags
2021 dar, den die FK-NR in einer parlamentarischen Initiative Mitte November 2020
forderte. Demnach soll dem Parlament ein Notbudget präsentiert werden, für den Fall
dass der Voranschlag 2021 nicht zu Ende beraten werden könne, forderte die
Kommission mit 17 zu 1 Stimme bei 6 Enthaltungen. Da es auf Bundesebene keine
gesetzliche Regelung für den Fall eines budgetlosen Zustandes gebe – eine
entsprechende parlamentarische Initiative der SPK-SR (Mo. 16.3941) und eine Motion
Feller (fdp, VD; Mo. 16.3941) waren 2017 und 2018 unerfüllt zurückgezogen worden –,
aufgrund der Corona-Epidemie aber ein nicht zu Ende beratenes Budget nicht
ausgeschlossen werden könne, solle dieser Einzelfall nun geregelt werden. 
Nach der Zustimmung der FK-SR erarbeitete die nationalrätliche Finanzkommission den
Entwurf für einen entsprechenden Bundesbeschluss. Demnach soll der vom Bundesrat
vorgelegte Voranschlag 2021 mitsamt allen Nachmeldungen als Grundlage des
Übergangsvoranschlags dienen; Vorrang hätten jedoch Mehrheitsanträge der
Finanzkommissionen, wobei bei unterschiedlichen Haltungen der beiden
Kommissionen jeweils der geringere Betrag gelten solle. Davon sollen für die ersten drei
Monate des Jahres 100 Prozent der Corona-Voranschlagskredite, der
Verpflichtungskredite und sämtliche Kreditverschiebungen sowie 50 Prozent der
sonstigen Voranschlagskredite vorläufig genehmigt werden. Da die meisten Kosten
bereits Anfang Jahr anfielen, müsse bereits zu Beginn des Jahres ein grosser Teil der
Kredite zugänglich sein, wurde argumentiert. Der Bundesrat begrüsste in einer
Stellungnahme das Vorgehen der Kommission und beantragte dem Parlament, auf die
parlamentarische Initiative einzutreten.
Zu Beginn der Wintersession behandelten National- und Ständerat den entsprechenden
Bundesbeschluss. Ohne grosse Diskussionen nahmen sowohl Nationalrat (160 zu 1
Stimme) als auch Ständerat (34 zu 0 Stimmen) den Beschluss überaus deutlich an. 29
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Wie so vieles im Jahr 2020 stand auch der in der Wintersession 2020 zusammen mit
der Staatsrechnung 2019 und dem ordentlichen zweiten Nachtrag zum Voranschlag
2020 behandelte Voranschlag 2021 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2022-
2024 im Zeichen der Corona-Pandemie. Zum ersten Mal hatten sich National- und
Ständerat vorgängig auf ein Notbudget geeinigt für den Fall, dass die Session Corona-
bedingt abgebrochen werden müsste und der Voranschlag deshalb nicht zu Ende
beraten werden könnte. Zudem hatte das Parlament neben unzähligen traditionellen
erneut auch über zahlreiche im ursprünglichen Voranschlag oder in einer der drei vom
Bundesrat eingereichten Nachmeldungen aufgeführten Corona-bedingten
Budgetposten zu beraten, wobei es gleichzeitig entscheiden musste, welche davon als
ausserordentliche Ausgaben verbucht und damit von der Schuldenbremse
ausgenommen werden sollen. Die Kommissionssprecher Nicolet (svp, VD) und Fischer
(glp, LU) erläuterten, dass das ursprüngliche Budget des Bundesrates ein Defizit von
CHF 1.1 Mrd. aufgewiesen habe, dass dieses durch die Nachmeldungen aber auf über
CHF 2 Mrd. CHF angestiegen sei; auf über CHF 4 Mrd. gar, wenn man die
ausserordentlichen Ausgaben miteinbeziehe. Keine unwesentliche Rolle spielten dabei
die Corona-bedingten Mehrausgaben, welche sich auf CHF 5.4 Mrd. beliefen (CHF 2.5
Mrd. davon sollten als ordentlicher, CHF 2.9 Mrd. als ausserordentlicher Zahlungsbedarf
verbucht werden). 
In der Folge beriet die grosse Kammer zwar einmal mehr zahlreiche Minderheitsanträge,
nahm jedoch nur 7 Minderheits- oder Einzelanträge an und änderte die bundesrätliche
Version nur in 14 Bereichen ab. Dadurch erhöhte der Nationalrat die Ausgaben
gegenüber dem bundesrätlichen Entwurf um CHF 726 Mio. und gegenüber der FK-NR
um CHF 15 Mio. und nahm den Entwurf zum Schluss mit 190 zu 2 Stimmen deutlich an. 
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Vor der Detailberatung betonten die Kommissionssprecher, dass die FK-NR dem
Bundesrat weitgehend gefolgt sei, gerade bei den Covid-19-Massnahmen und bei den
Direktzahlungen in der Landwirtschaft aber einige Änderungen angebracht habe.
Insgesamt schöpfe die Kommission den Schuldenbremse-bedingten Spielraum mit
einem Defizit von CHF 2 Mrd. nicht vollständig aus – möglich wäre ein Defizit von CHF
3.2 Mrd. Der dadurch verbleibende strukturelle Überschuss von CHF 1.2 Mrd. sollte, wie
vom Bundesrat vorgeschlagen, dem Amortisationskonto der Schuldenbremse
gutgeschrieben und entsprechend für den Abbau der als ausserordentliche Ausgaben
verbuchten Corona-Defizite verwendet werden, wie es der Bundesrat auch für den
budgetierten Überschuss in der Staatsrechnung 2019 beantragt hatte. 
Ergänzend wies Finanzminister Maurer darauf hin, dass das Budget mit sehr vielen
Unsicherheiten belastet sei. Je nach Dauer und Anzahl der Corona-Wellen und der
Erholungszeit gewisser Bereiche könne sich der Voranschlag durch kommende
Nachträge durchaus noch verschlechtern. Man habe hier aber ein Budget ohne
Sparmassnahmen erstellt, um der Wirtschaft zu helfen, wieder auf die Beine zu
kommen, betonte er. 

Der Nationalrat behandelte die einzelnen Budgetposten in sieben Blöcken, beginnend
mit den Covid-19-Unterstützungshilfen. Stillschweigend folgte er dem Bundesrat dabei
bei den meisten seiner Nachmeldungen, zum Beispiel bezüglich der Leistungen des
Erwerbsersatzes, welche der Bundesrat von anfänglich CHF 490 Mio. auf CHF 2.2. Mrd.
aufgestockt hatte, nachdem das Parlament im Rahmen des Covid-19-Gesetzes auch
indirekt betroffenen Selbständigen Zugang zur EO gewährt hatte; bezüglich der
Unterstützung für den Kulturbereich, wie sie in der Herbstsession 2020 in der
Kulturbotschaft beschlossen worden war; bezüglich der Arzneimittelbeschaffung; der
Lagerhaltung von Ethanol; der Härtefallentschädigung für Vermietende; des
öffentlichen Verkehrs oder der Stabilisierung von Skyguide. Minderheitsanträge lagen
unter anderem bezüglich der kantonalen Härtefallmassnahmen für Unternehmen vor.
Hier hatte der Bundesrat den anfänglichen Verpflichtungskredit von CHF 200 Mio. auf
CHF 680 Mio. aufgestockt, eine Minderheit Widmer (sp, ZH) verlangte hingegen eine
weitere Erhöhung auf CHF 1 Mrd. Bundesrat Maurer bat den Rat jedoch darum, bei den
mit den Kantonen ausgehandelten CHF 680 Mio. zu bleiben, da eine Erhöhung gegen
Treu und Glauben verstossen würde – die Kantone müssten entsprechend ebenfalls
höhere Beträge sprechen. Zudem wollte dieselbe Minderheit Widmer den
Verpflichtungskredit durch einen Zahlungskredit ersetzen, so dass diese Mittel den
Kantonen rasch zur Verfügung stehen könnten; die Kommission schlug stattdessen eine
Ergänzung des Verpflichtungskredits durch einen entsprechenden Zahlungskredit vor.
Finanzminister Maurer kritisierte die Umwandlung, da sie dem Finanzhaushaltsgesetz
widerspreche und sich der Bund ja erst beteiligen müsse, wenn die Kantone durch ihre
Darlehen Verluste erlitten. Entsprechend müssten die nicht ausgeschöpften Kredite
jeweils übertragen werden. Mit 110 zu 78 Stimmen sprach sich der Nationalrat gegen die
Minderheit Widmer aus, die immerhin bei den geschlossen stimmenden SP-, Grünen-
und GLP-Fraktionen Anklang fand, nahm jedoch den neuen Zahlungskredit
stillschweigend an.

Im zweiten Block – Beziehungen zum Ausland und Migration – lagen zwei Gruppen von
Minderheitsanträgen vor. So beantragten auf der einen Seite Minderheiten aus der SVP-
Fraktion (Grin (svp, VD) und Keller (svp, NW)), Beträge bei der
Entwicklungszusammenarbeit, bei multilateralen Organisationen oder bei den Darlehen
und Beteiligungen in Entwicklungsländern zu senken und sie damit auf dem Stand des
Vorjahres zu belassen. Nicht nur in den Entwicklungsländern, auch in der Schweiz
müsse man der schwierigen Rechnungssituation 2021 Rechnung tragen, argumentierte
etwa Grin. Auf der anderen Seite versuchten Minderheiten aus der SP- und der Grünen-
Fraktion (Friedl (sp, SG) und Wettstein (gp, SO)), unter anderem die Kredite der
Entwicklungszusammenarbeit, für humanitäre Aktionen, zur zivilen Konfliktbearbeitung
sowie für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer zu erhöhen, um
sicherzustellen, dass die APD-Quote, welche auf 0.5 Prozent des BNE festgelegt worden
war, auch wirklich erreicht werde. Roland Fischer (glp, LU) verwies für die Kommission
darauf, dass die Kredite im Budget den Parlamentsbeschlüssen zu den Zahlungsrahmen
für internationale Zusammenarbeit entsprechen und die Kommission entsprechend
Erhöhungen oder Kürzungen ablehne. Folglich sprach sich der Nationalrat gegen
sämtliche Minderheitsanträge aus, diese fanden denn auch kaum über die jeweiligen
Fraktionen hinaus Unterstützung. 

Dasselbe Bild zeigt sich im dritten Block, in dem es um die soziale Wohlfahrt ging.
Minderheiten Guggisberg (svp, BE) und Nicolet (svp, VD) beantragten tiefere Kredite
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respektive den Verzicht auf eine Aufstockung der Kredite für Massnahmen zur
Gleichstellung von Frauen und Männern, für familienergänzende Kinderbetreuung sowie
für den Kinderschutz und die Kinderrechte. Die entsprechenden Aufgaben lägen vor
allem in der Kompetenz der Gemeinden und Kantone, weshalb auf eine Aufstockung
beim Bund verzichtet werden solle. Eine Minderheit Dandrès (sp, GE) wollte das Budget
des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
aufstocken, weil gerade Menschen mit Behinderungen von der Corona-Pandemie
besonders stark getroffen worden seien. Zudem sollte auch der Betrag des
Bundesamtes für Verkehr zur Behindertengleichstellung für Investitionen in die
Barrierefreiheit aufgestockt werden. Letzterer Betrag sei jedoch nicht gekürzt worden,
wie einige Sprechende vermuteten, sondern werde neu über den
Bahninfrastrukturfonds finanziert, erklärte Finanzminister Maurer. Auch in diesem
Block wurden sämtliche Minderheitsanträge deutlich abgelehnt. 

Im vierten Block, in dem es um Kultur, Bildung, Forschung und Sport ging, waren die
Bildungsanträge wie in früheren Jahren vergleichsweise erfolgreich. Der Nationalrat
stimmte Einzelanträgen von Christian Wasserfallen (fdp, BE) sowie Matthias Aebischer
(sp, BE) und einem Minderheitsantrag Schneider Schüttel (sp, FR) zu. Wasserfallen und
Aebischer wollten verschiedene Kredite des SBFI und des ETH-Bereichs aufstocken
(unter anderem den Finanzierungsbeitrag an den ETH-Bereich und an die
Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung) und damit die Entscheidungen des
Nationalrats aus der BFI-Botschaft, die sich gerade im Differenzbereinigungsverfahren
befand, aufnehmen. Alle vier Einzelanträge fanden im Rat eine Mehrheit, obwohl sie von
der SVP- sowie von mehr oder weniger grossen Teilen der FDP.Liberalen- und der
Mitte-Fraktion abgelehnt wurden. Die Minderheit Schneider Schüttel wollte den Betrag
bei der internationalen Bildungs-Mobilität verdoppeln und auch in den
Finanzplanjahren sehr stark aufstocken, um so ab 2021 die Schweizer Vollassoziierung
an Erasmus plus zu finanzieren. Kommissionssprecher Fischer (glp, LU) wies jedoch
darauf hin, dass die Bedingungen für die Teilnahme von Drittstaaten noch nicht bekannt
seien und man das Geld entsprechend erst dann beantragen wolle, wenn man die
genauen Kosten kenne. Der Nationalrat folgte der Kommission diesbezüglich zwar im
Voranschlagsjahr, nahm aber die Erhöhungen für die Finanzplanjahre mit 93 zu 86
Stimmen (bei 4 Enthaltungen) an. Erfolglos blieben in diesem Block Kürzungsanträge bei
Pro Helvetia, bei verschiedenen Kultureinrichtungen (Minderheiten Guggisberg), deren
Kredit die FK-NR aufgrund der Kulturbotschaft aufgestockt hatte, sowie beim
Schiesswesen (Minderheit Wettstein). 

Landwirtschaft und Tourismus standen im fünften Block im Zentrum und einmal mehr
wurde die 2017 angenommene Motion Dittli (fdp, UR; Mo. 16.3705) zum Streitpunkt. Der
Bundesrat hatte die Direktzahlungen gegenüber dem Jahr 2020 aufgrund der negativen
Teuerung reduziert – gemäss der Motion Dittli soll jeweils die tatsächlich
stattgefundene Teuerung verrechnet werden. Die Kommission schlug nun aber vor, zum
früheren Betrag zurückzukehren. Der Finanzminister zeigte sich genervt über diesen
Entscheid: Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier müssten sich überlegen, «ob
Sie uns überhaupt solche Aufträge erteilen wollen, wenn Sie sich letztlich nicht daran
halten. Das auszurechnen, gibt nämlich einiges zu tun». Mit dieser Darstellung zeigten
sich aber verschiedene Sprechende nicht einverstanden. So argumentierten Heinz
Siegenthaler (bdp, BE) und Markus Ritter (cvp, SG), dass der Bundesrat in der Botschaft
zur Agrarpolitik 2018-2021 die Teuerung nicht ausgleichen wollte und zusätzlich eine
nominelle Kürzung vorgenommen habe. Das Parlament habe in der Folge auf die
Teuerung verzichtet, aber die Kürzung rückgängig gemacht. Nun dürfe aber keine
Teuerung korrigiert werden, die man gar nie gewährt habe. Auch eine linke Minderheit
Schneider Schüttel (sp, FR) zeigte sich bereit, die Direktzahlungen zu erhöhen, solange
dies zielgerichtet erfolge, und schlug vor, als Reaktion auf das abgelehnte Jagdgesetz
eine Krediterhöhung um CHF 1.6 Mio. in den Planungsgrössen den
Sömmerungsbeiträgen an die nachhaltige Schafalpung zuzuweisen. Eine zweite
Minderheit Schneider Schüttel beantragte, bezüglich der Direktzahlungen dem
Bundesrat zu folgen. Der Rat entschied sich in der Folge sowohl für eine Erhöhung um
CHF 1.8 Mio. für die Sömmerungsbeiträge als auch für die von der
Kommissionsmehrheit vorgeschlagene Erhöhung um fast CHF 17 Mio. und lehnte
entsprechend den Antrag der Minderheit II ab. Weitere Minderheitsanträge zur
Pflanzen- und Tierzucht und zur Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im
Tourismus (Minderheiten Wettstein) fanden keine Mehrheit, jedoch folgte der
Nationalrat stillschweigend dem Antrag seiner Kommission, das Globalbudget von
Agroscope für deren Restrukturierung um CHF 4.1 Mio. aufzustocken.

Im sechsten Block behandelte der Rat die Themen Verkehr und Umwelt und änderte
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hier stillschweigend die Sollwerte für die Auslastung des öffentlichen Verkehrs und des
Schienengüterverkehrs. Diese sollen überdies auch in den Finanzplanjahren um jährlich
0.1 Prozent steigen. Erfolgreich war auch eine Minderheit Gschwind (cvp, JU), die
beantragte, den Kredit für Schäden durch Wildtiere, Jagd und Fischerei nicht zu
erhöhen, da hier bereits genügend Mittel vorhanden seien (106 zu 86 Stimmen).
Erfolglos blieben Minderheitsanträge auf höhere Kredite für den Technologietransfer
und den Langsamverkehr (Minderheit Brélaz: gp, VD) und auf einen tieferen Kredit für
Natur und Landschaft (Minderheit Nicolet). Bei der Förderung von Umwelttechnologien
wollte die Kommissionsmehrheit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Betrag um CHF 3
Mio. erhöhen und den Anfangsbetrag damit fast verdoppeln, was eine Minderheit Gmür
bekämpfte. Die Förderung könne auch durch die Privatwirtschaft geschehen, nicht
immer durch den Staat – sofern die Projekte gut seien. Die grosse Kammer folgte
jedoch ihrer Kommissionsmehrheit.

Im siebten und letzten Block standen Eigenaufwand und Verwaltungsprozesse im
Zentrum, wobei der Rat überall seiner Kommission folgte. Er lehnte sämtliche Anträge
auf Kürzung, zum Beispiel bei den Parlamentsdiensten, bei denen eine Minderheit
Strupler (svp, TG) auf zusätzliches bewaffnetes Sicherheitspersonal im
Parlamentsgebäude verzichten wollte, oder bei der Aufstockung des Globalbudgets des
BAFU (Minderheit Dandrès), ab. Umstrittener war die Frage, ob das Globalbudget des
NDB erhöht und stattdessen der Kredit für Rüstungsaufwand und -investitionen des
VBS reduziert werden soll. Eine Minderheit Widmer (sp, ZH) lehnte diesen Austausch ab,
der Rat stimmte dem Kommissionsantrag jedoch deutlich zu. Abgelehnt wurde
schliesslich auch der Antrag einer Minderheit Schwander (svp, SZ), wonach die
gesamten Personalausgaben in den Finanzplanjahren sukzessive auf CHF 6 Mrd.
reduziert und dort plafoniert werden sollten. Schliesslich schlug die Kommission vor,
für die Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS), die für die Durchführung der
Sozialversicherungen der 1. Säule zuständig ist, vier neue Planungsgrössen bezüglich
einer effizienten Bearbeitung der Versichertendossiers einzuführen, um so deren
Effizienz zu steigern. Obwohl Finanzminister Maurer um die Annahme der Minderheiten
Fischer und Gysi (sp, SG) für einen Verzicht auf die neuen Sollwerte bat, weil die ZAS
inmitten eines Umbaus ihrer Informatik sei, wodurch die Effizienz der Institution ab
2024 gesteigert werden könne, sprach sich der Nationalrat für die Änderung aus. 

Insgesamt erhöhte der Nationalrat damit die Ausgaben gegenüber dem bundesrätlichen
Entwurf um CHF 726 Mio. und gegenüber der FK-NR um CHF 15 Mio. Offen war
schliesslich noch die Frage, welche Kredite als ausserordentliche Ausgaben verbucht
werden sollen. Der Bundesrat hatte vorgeschlagen, die Covid-Kosten für die
Erwerbsausfallentschädigungen für Selbständigerwerbende (CHF 2.2 Mrd.) und CHF 680
Mio. für die Härtefallhilfe der Kantone als ausserordentlichen Kredite zu behandeln,
während die übrigen Corona-bedingten Ausgaben über CHF 2.5 Mrd. dem ordentlichen
Zahlungsbedarf zugerechnet werden sollten. Die Kommission beantragte dem
Bundesrat zu folgen, während eine Minderheit Fischer (glp, LU) die gesamten Corona-
bedingten Mehrkosten von CHF 5.4 Mrd. als ausserordentliche Ausgaben dem
Amortisationskonto belasten wollte. Eine einheitliche Verbuchung würde eine höhere
Transparenz ermöglichen, erklärte Fischer, zumal es keine objektiven und rechtlichen
Kriterien für eine Einteilung in ordentliche und ausserordentliche Ausgaben gebe.
Zusätzlich würde dadurch der Schuldenbremse-bedingte Spielraum vergrössert, indem
der strukturelle Überschuss von CHF 1.2 Mrd. auf CHF 3.7 Mrd. erhöht würde.
Unverändert bliebe dabei das Finanzierungsdefizit in der Höhe von CHF 4.917 Mrd. Auch
Finanzminister Maurer bestätigte, dass die Verbuchung keine exakte Wissenschaft sei
und entsprechend beide Lösungen möglich wären. Der Bundesrat habe diejenigen
Ausgaben, die man «im Voraus» kenne, im ordentlichen Budget untergebracht und
einzig die bei der Budgetierung unbekannten Kredite für die EO und die Härtefallhilfen
ausserordentlich verbucht. Die Transparenz werde zukünftig durch einen noch zu
erstellenden Zusatzbericht hergestellt, welcher die gesamten aufgeschlüsselten Kosten
der Covid-19-Krise für den Bund aufzeigen werde. Mit 112 zu 73 Stimmen folgte der Rat
gegen den Willen der SP, der Grünen und der GLP der Kommissionsmehrheit. In der
darauffolgenden Gesamtabstimmung sprach sich der Nationalrat mit 190 zu 2 Stimmen
für seinen Budgetentwurf aus. Die ablehnenden Stimmen stammten von Erich Hess
(svp, BE) und Christian Imark (svp, SO). Auch die Bundesbeschlüsse zu den
Planungsgrössen, Finanzplanjahren, zum Bahninfrastrukturfonds und dem
Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds wurden jeweils sehr deutlich
angenommen. 30
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In der Wintersession 2020 behandelten National- und Ständerat nach dem Nachtrag I,
dem Nachtrag IIa und dem Nachtrag IIb schliesslich den zweiten ordentlichen Nachtrag
zum Voranschlag 2020. Dabei ging es um ordentlich verbuchte nachträgliche Kosten
des Jahres 2020, nicht um die bereits im Nachtrag IIa und IIb abgesegneten
ausserordentlichen Corona-bedingten Kosten. Insgesamt lagen zehn Nachtragskredite
über CHF 98.2 Mio. vor, wobei 80 Prozent des gesamten beantragten Nachtragskredits
auf die Bundesbeiträge an die Ergänzungsleistungen zur AHV (CHF 53 Mio.) und zur IV
(CHF 25 Mio.) entfielen. Die Kosten der Ergänzungsleistungen seien in den Kantonen
höher ausgefallen als geplant, weshalb auch die diesbezüglichen Kosten für den Bund
gestiegen seien, wie Finanzminister Maurer erklärte. Er sah dies als erstes Anzeichen
dafür, dass sich die Situation bei den Ergänzungsleistungen verschärfen könnte und
Kantone und Gemeinden hier Probleme bekommen könnten. Keiner der Nachträge war
umstritten, die FK-NR und die FK-SR hatten sie zuvor einstimmig angenommen – sie
fielen denn ob den bereits genehmigten Budgetnachträgen 2020 in der Höhe von CHF
31.9 Mrd. auch kaum ins Gewicht. Zudem konnte die Schuldenbremse 2020 bei einem
erlaubten Defizit von CHF 3.4 Mrd. problemlos eingehalten werden, da ein Grossteil der
Corona-bedingten Kosten als ausserordentliche Ausgaben verbucht worden waren und
somit die Schuldenbremse nicht belasteten. Einstimmig lösten Nationalrat und
Ständerat die dafür nötige Ausgabenbremse und nahmen den Bundesbeschluss über
den Nachtrag II zum Voranschlag 2020 an (Nationalrat: 183 zu 0 Stimmen; Ständerat: 39
zu 0 Stimmen). 31
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Deutlich kürzer als im Erstrat fiel die Behandlung des Voranschlags 2021 mit
integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2022-2024 im Ständerat aus. Die FK-SR und
mit ihr der Ständerat pflichteten den meisten der vom Nationalrat eingefügten
Änderungen bei, etwa der Erhöhung verschiedener Kulturbeiträge in Übereinstimmung
mit der Kulturbotschaft, der Erhöhung des Kredits des NDB unter gleichzeitiger
Reduktion des Betrags für den Rüstungsaufwand oder dem Zahlungskredit für eine
Covid-Härtefallhilfe über CHF 680 Mio. als Ergänzung zum gleich hohen
Verpflichtungskredit. Anderer Meinung als der Nationalrat war die
Kommissionsmehrheit jedoch bezüglich der Ausgaben für die Vollassoziierung an
Erasmus plus, für die der Nationalrat höhere Beiträge in den Finanzplanjahren
gesprochen hatte. Stillschweigend folgte der Ständerat diesbezüglich dem Bundesrat
und verzichtete auf die Aufstockung. Auch mit den Sollwerten zur Zentralen
Ausgleichsstelle (ZAS) sowie zum Personenverkehr zeigte sich der Zweitrat nicht
einverstanden und strich diese wieder aus den Planungsgrössen. Mehr Diskussionen gab
es über die Direktzahlungen in der Landwirtschaft, bei denen die Kommissionsmehrheit
dem Bundesrat folgen und auf die Aufstockung verzichten wollte. Eine Minderheit Ettlin
(cvp, OW) beantragte hingegen, denselben Betrag bei den Direktzahlungen zu gewähren,
wie im Jahr 2019 ausbezahlt worden war, um so «den verbleibenden Bauernfamilien
nicht Einkommen wegzunehmen». Der Ständerat folgte der Minderheit Ettlin mit 22 zu
20 Stimmen, lehnte jedoch eine weitere Aufstockung um CHF 1.6 Mio. als
Sömmerungsbeiträge an die nachhaltige Schafalpung, wie sie der Nationalrat
beschlossen hatte, ab. Zusätzlich erhöhte die kleine Kammer jedoch die Zulagen zur
Milchwirtschaft. Den Umwelttechnologiekredit des BAFU, mit dem dieses die
Entwicklung von Anlagen und Verfahren zur Verminderung der Umweltbelastung fördern
kann, wollte die FK-SR weniger stark erhöhen (auf CHF 5 Mrd.) als zuvor der Nationalrat
(CHF 7 Mrd.), aber höher als eine Minderheit Knecht (svp, AG), welche dem Bundesrat
folgen wollte (CHF 4 Mrd.). Mit 23 zu 19 Stimmen setzte sich auch hier die Minderheit
durch. Eine weitere Differenz wurde beim Kinderschutz geschaffen, den der Nationalrat
im Vergleich zum Bundesrat ausbauen wollte und bei dem sich der Ständerat für einen
Kompromissvorschlag einer Minderheit Carobbio Guscetti (sp, TI) entschied. Damit
sollten Organisationen im Bereich Kinderschutz wie Pro Juventute unterstützt werden.
Dies sei ein «sehr kleiner Betrag gegenüber den Gesamtausgaben des Bundesamtes für
Sozialversicherungen» in einem Bereich, in dem der Handlungsbedarf «nach wie vor
gross» sei, betonte die Minderheitensprecherin.
Keine inhaltliche, sondern eine taktische Absicht verfolgte Peter Hegglin (cvp, ZG), der
die Ablehnung von drei Aufstockungen von Beträgen im Bildungsbereich durch den
Nationalrat beantragte. Hier sollten die Differenzen offengelassen werden, bis die
entsprechenden Beträge in der BFI-Botschaft festgelegt worden seien. Deutlich folgte
der Ständerat diesem Vorschlag. In einem weiteren Einzelantrag verlangte Hegglin die
Streichung der CHF 20 Mio. für Härtefälle bei den Geschäftsmieten, da das Parlament
das Geschäftsmietegesetz in der Zwischenzeit verworfen hatte. Der Ständerat folgte
ihm ohne Gegenstimme, jedoch mit 8 Enthaltungen.
Vom Nationalrat noch unbeachtet geblieben war die Frage der Regionalflugplätze, für
die eine Minderheit Würth (cvp, SG) die Aufstockung des vom Bundesrat
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vorgeschlagenen Beitrags an die technischen Sicherheitsmassnahmen vorschlug. Da bei
Skyguide keine Quersubventionen mehr erlaubt seien, bestehe gemäss Alois Gmür (cvp,
SZ) bei den Regionalflugplätzen eine Unterdeckung. Diese wollte Würth durch die
Erhöhung des Beitrags in den Finanzplanjahren beheben. In diesem Bereich fänden in
Kürze Subventionsüberprüfungen statt, bei denen die Kostenfrage ebenfalls geklärt
werden solle, betonte er. Eine Beitragsreduktion im Rahmen des Voranschlags 2021
würde nun die Subventionsprüfung präjudizieren, befürchtete Würth. Finanzminister
Maurer bat in der Folge darum, die entsprechende Entwicklung im Folgejahr
abzuwarten. Mit 23 zu 19 Stimmen folgte der Ständerat jedoch der Minderheit. 
Nachdem der Ständerat dem Vorschlag von Bundesrat und Nationalrat, einen Teil der
Corona-bedingten Mehrkosten als ausserordentliche Ausgaben zu verbuchen,
stillschweigend beigepflichtet hatte, nahm die kleine Kammer den Entwurf des
Voranschlags in der Gesamtabstimmung einstimmig (mit 40 zu 0 Stimmen) an, genauso
wie auch die übrigen Bundesbeschlüsse zu den Planungsgrössen, Finanzplanjahren, zum
Bahninfrastrukturfonds und zum Nationalstrassen- und
Agglomerationsverkehrsfonds. 32

Zwar hatte der Ständerat bezüglich des Voranschlags 2021 mit integriertem Aufgaben-
und Finanzplan 2022-2024 nur wenige Differenzen geschaffen, dennoch mussten
beide Räte den Entwurf im Differenzbereinigungsverfahren noch je zweimal beraten,
bis eine Einigung erzielt werden konnte.
Bereits in der ersten Runde bereinigte der Nationalrat die Differenzen zu den
Sollwerten zum öffentlichen Verkehr sowie zur Zentralen Ausgleichsstelle ZAS, indem er
wie vom Ständerat vorgeschlagen auf diese verzichtete. Auch die
Meinungsverschiedenheiten bei den Direktzahlungen in der Landwirtschaft konnten in
der ersten Runde des Differenzbereinigungsverfahrens behoben werden; hier
pflichtete der Nationalrat dem Ständerat gegen den Willen einer Minderheit Schneider
Schüttel (sp, FR) bei und verzichtete auf den Sömmerungsbeitrag an die nachhaltige
Schafalpung. 
Im Gegenzug zeigte sich der Ständerat in der nächsten Runde mit den höheren
Beiträgen für den Kinderschutz einverstanden, nachdem der Nationalrat zuvor an seiner
Position festgehalten hatte. Bezüglich der Frage der Umwelttechnologie nahm der
Nationalrat in der ersten Runde des Differenzbereinigungsverfahrens einen
Kompromissvorschlag an, wonach der Betrag statt auf CHF 7 Mio. auf CHF 5 Mio.
aufgestockt werden sollte, wie die FK-SR zuvor erfolglos vorgeschlagen hatte. Eine
Erhöhung sei jedoch sinnvoll, da in diesem Bereich die Mittel fehlten, um die
zahlreichen Gesuche zur Weiterentwicklung von Umwelttechnologien
weiterzuverfolgen, betonte Kommissionssprecher Fischer (glp, LU). Entgegen einer
Minderheit Knecht (svp, AG), welche auf dem bundesrätlichen Vorschlag bestand,
willigte der Ständerat ein und bereinigte diese Differenz. Ohne Minderheit und somit
stillschweigend pflichtete der Nationalrat dem ständerätlichen Vorschlag auf Streichung
der CHF 20 Mio. für Härtefälle bei den Geschäftsmieten bei, nachdem das Parlament
das neue Geschäftsmietegesetz in der Zwischenzeit versenkt hatte.
Eine weitere Runde dauerte es zur Bereinigung der Fragen im Bildungsbereich. Hier
hatten sowohl der Nationalrat als auch der Ständerat an ihren Positionen festgehalten,
solange die BFI-Botschaft noch nicht bereinigt war. Nach deren Abschluss übernahmen
die Räte die entsprechenden Entscheidungen in den Voranschlag; der Nationalrat
verzichtete beim Finanzierungsbeitrag an den ETH-Bereich und bei
Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung auf die Aufstockung, hielt aber bei
den Innovations- und Projektbeiträgen daran fest, was der Ständerat in der Folge
bestätigte. In derselben Runde konnte auch die Frage bezüglich der Finanzierung der
Regionalflugplätze in den Finanzplanjahren bereinigt werden, nachdem der Nationalrat
anstelle seiner Kommission einer Minderheit Gmür (cvp, NR) gefolgt war, welche dem
Ständerat und somit der Erhöhung des Kredits beipflichten wollte. Zuvor hatte Gmür
die volkswirtschaftliche und sicherheitstechnische Relevanz dieser Flugplätze betont
und seine Sympathien für die zusätzlichen Gelder bekundet. Es gehe aber nicht nur
darum, die Finanzierung dieser Flugplätze im Voranschlagsjahr zu sichern, sondern
auch in den darauffolgenden Jahren, begründete er seinen Antrag.  
Als letzte Differenz überdauerte schliesslich die Frage der Finanzierung der
internationalen Mobilität in der Bildung die vorangehenden Beratungen. Der Nationalrat
blieb bei seiner Entscheidung, die für die Finanzplanjahre für die Vollassoziierung an
Erasmus plus erwarteten Kosten bereits in den Finanzplan aufzunehmen, während der
Ständerat darauf beharrte, auf einen entsprechenden Finanzbeschluss des Bundesrates
zu warten. Ohne grosse Überzeugung empfahl Kommissionssprecher Hegglin (cvp, ZG)
dem Ständerat in der letzten Behandlungsrunde des Differenzbereinigungsverfahrens,
die entsprechenden Beträge im Finanzplan gutzuheissen. Das sei weder ein
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Ausgabenbeschluss noch als Präjudiz zu verstehen; sobald der Bundesrat eine
entsprechende Botschaft vorgelegt habe, könne man die definitiven Beträge festlegen.
Stillschweigend räumte der Ständerat in der Folge auch diese Differenz aus.

Dies war jedoch noch nicht das Ende des Differenzbereinigungsverfahrens, da der
Bundesrat Mitte Dezember und damit noch während der Beratung des Voranschlags
2021 in Übereinstimmung mit dem geänderten Covid-19-Gesetz eine vierte
Nachmeldung zum Voranschlag vorgelegt und darin den Betrag für die kantonalen
Härtefallmassnahmen für Unternehmen von CHF 680 Mio. um CHF 1.25 Mrd. auf CHF 1.9
Mrd. erhöht hatte. Obwohl dieser Budgetposten bereits bereinigt gewesen war, nahmen
National- und Ständerat in den letzten Runden des Differenzbereinigungsverfahrens
dessen Beratung nach einem Rückkommensbeschluss beider Finanzkommissionen
wieder auf. Der Bundesrat beabsichtigte die zusätzlichen Mittel in zwei Tranchen à je
CHF 750 Mio., wobei die erste Tranche zu zwei Dritteln vom Bund und zu einem Drittel
von den Kantonen finanziert wird, zur Verfügung zu stellen. Die zweite Tranche, die der
Bund alleine leistet, soll vorerst «quasi in Reserve behalten» (Fischer: glp, LU) werden.
Die FK-NR beantragte zwar mit 22 zu 1 Stimmen deutlich die Annahme der Aufstockung,
Fischer betonte aber, dass es diesbezüglich zu ausführlichen Diskussionen gekommen
sei. Alternativ müsse man auch über A-Fonds-perdu-Beiträge sowie über eine
Wiedereröffnung des Covid-19-Solidarbürgschaftsprogramms nachdenken.
Stillschweigend hiessen sowohl National- als auch Ständerat die zusätzlichen
Unterstützungsgelder gut und machten damit das eingangs der Session angenommene
Notbudget obsolet. 33
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